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Stand: September 2009 


Geschäftsordnung des Vorstandes 


1. Allgemeines 


A. Grundsatz 


 
Die Vorstandsbereiche werden ausgestattet mit den notwendigen Kompetenzen und finanziellen 
Mitteln und werden eigenständig vom Stelleninhaber wahrgenommen und bearbeitet. 
Repräsentationspflichten werden in der Regel vom 1. oder 2. Vorsitzenden wahrgenommen, es sei 
denn, es gibt mit betroffenen Vorstandsmitgliedern eine andere Absprache. 
 


 


B. Vorgesetzte 
 
 - fachlich  - disziplinarisch Vertretung 
für Frau Dohrn 1. Schriftwart 1. Schriftwart  1. Vorsitzender 
für Frau Mohr 1. Kassenwart 1. Kassenwart  1. Vorsitzender 
für Raumpflegerin Takelmeister 2. Vorsitzender 1. Vorsitzender 
für Hafenmeister Takelmeister 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 


 


C. Vorstandssitzungen 


 
• ca. alle 4 Wochen  
• Einladung durch 1. oder 2. Vorsitzenden 
• Vorbereitung durch den Schriftwart 
• Verantwortung für das Protokoll 1.Schriftwart, bei Abwesenheit 2. Schriftwart 
• Protokollführung durch die Clubsekretärinnen 
• Anwesenheit des Hafenmeister nur bei Angelegenheiten, die Hafen/Anlagen betreffen 


(vorgezogener TOP) 
• Protokollversendung als vertrauliche Akte an alle Vorstandsmitglieder; notwendige 


Korrekturen auf der nächsten Sitzung  
• Unterschrift durch Schriftwart sowie 1. oder 2.Vorsitzenden bzw. ein anderes 


Vorstandsmitglied 
• bei größeren Anliegen vorherige konzeptionelle Information in der Einladung 
• Fortschreibung nicht erledigter Arbeiten als Anlage zu den Protokollen bis zur Erledigung 


 


D. Entscheidungsfindung 


 
• lt. Satzung, 
• mit einfacher Mehrheit, Stimmengleichheit gilt als Ablehnung, 
• Einbeziehung der Mitglieder in Entscheidungsprozesse auch ohne Satzungsvorschriften, 
• Entscheidungen in der Routinearbeit durch das zuständige Vorstandsmitglied, 
• Eilentscheidungen durch jeden bei Gefahr im Verzuge. 
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E. Unterschriften 


 
  lt. Satzung Vertretung nach außen (rechtsverbindliche Aussagen) 
 


Unterschriftendarstellung: 
 
1) Mit freundlichen Grüßen 


  (2 Unterschriften) 
 


 
2) Mit freundlichen Grüßen 


(1 Unterschrift) 
Thomas Himstedt 
Schriftwart 
 
 


3) Rechtlich relevante Schreiben müssen von zwei dem geschäftsführenden Vorstand angehörenden 
Mitgliedern unterzeichnet werden  
z.B.  1. Vorsitzender und 2. Vorsitzender 
oder 1. Vorsitzender und 1. Schriftwart  
oder 2. Vorsitzender und 1. Schriftwart  
oder 1. Vorsitzender und 1. Kassenwart 
oder 2. Vorsitzender und 1. Kassenwart. 


 
4) Bei Abwesenheit können die Clubsekretärinnen" i.A." oder "nach Diktat verreist" das Schreiben 


unterzeichnen. 
 


F. Posteingang – Verteilung 


 
• Postanschrift: Am Ort 2, 24340 Eckernförde, 
• Öffnung der Post (Ausnahme personenbezogene adressierte Post) durch die 


Clubsekretärinnen oder geschäftsführenden Vorstand, 
• Durchsicht durch den 1. oder in Abwesenheit durch den 2. Vorsitzenden oder Schriftwart, 
• Verteilung durch die Clubsekretärinnen, 
• Postvollmacht erhalten: geschäftsführender Vorstand, Clubsekretärinnen und Hafenmeister, 
• bei personenbezogener Post: Information an den Adressaten durch telefonische Mitteilung, 
• Schlüssel für den Postkasten erhalten: Schriftwart, Kassenwart, Clubsekretärinnen und 


Hafenmeister 
 


G. Bankvollmacht 


 
 1) lt. Satzung und Ergänzung 


1. Vorsitzender  gemeinsam 
2. Vorsitzender  gemeinsam 
1. Kassenwart  gemeinsam (bis zur Höhe von € 3.000,- allein) 
2. Kassenwart  gemeinsam (bis zur Höhe von € 3.000,- allein) 
1. Schriftwart   gemeinsam 
Ingrid Mohr  gemeinsam 
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2. Aufgabenverteilung 
 
 


A. 1. Vorsitzender 


 
• Öffentlichkeitsarbeit, 
• Repräsentationsaufgaben, 
• Schreiben der Glückwunschkarten an alle Jubilare und runde Geburtstage (50, 60, 70, 70, 75 u. 


ab 80. Lebensjahr jährlich), 
• Vergabe und Zuweisung von Hafenliegeplätzen gemeinsam mit dem Takelmeister und den 


OM für Hafen und Anlagen in Abstimmung mit dem Hafenmeister, 
• Durchführung aller offiziellen Clubveranstaltungen (Eröffnung, Begrüßung usw.) in 


Abstimmung mit dem Vorstand 
• Einberufung und Leitung der Mitgliederversammlungen 
• Kontaktpflege zu den Dachorganisationen, Verbänden (Teilnahme an Versammlungen), 


Partnern u.s.w.. 
• Computerverwaltung 
• Durchführung der Rechnungskontrolle für den zu verantwortenden Teilbereich 


 
 


B. 2. Vorsitzender 


 
• Verantwortlich für die gesamten Clubdienstlisten 
• Unterstützung und Vertretung des 1. Vorsitzenden 
• Auswerten und Weiterleitung der Info aus übergeordneten Institutionen an die 


Vorstandsmitglieder (LSV, DSV, SVSH und sonstige Vereine) 
• Begleitung von Baumaßnahmen 
• Verfassen und Vortragen des Vorstandsberichtes anlässlich der GV in Abstimmung mit dem 1. 


Vorsitzenden 
• Verantwortlicher Ansprechpartner für die Gastronomie 
• Verantwortlich für die Belegungsliste sowie Planung und Organisation der Übernachtungen 


"Treffpunkt jugendlicher Segler“. 
• Bearbeitung aller Versicherungsangelegenheiten 
• Durchführung der Rechnungskontrolle für den zu verantwortenden Teilbereich 


 
 


C. 1. Schriftwart 


 
• fachliche Aufsicht der Clubsekretärinnen im Hinblick auf Büroorganisation und 


Schreibarbeiten 
• Verantwortlich für alle Protokolle 
• Vorbereitung der Unterlagen für die Vorstandssitzung z. B. Neuaufnahmen etc. 
• Durchführung von schriftlichen Arbeiten für 1. und 2. Vorsitzender nach Rücksprache und 


Auftrag 
• Verantwortlich für das Erscheinen des Verklickers in Zusammenarbeit mit dem Verklicker-


Team u. verantwortlich im Sinne des Presserechts 
• Verbindung zum Ehrenrat gemäß Satzung 
• Bearbeitung der Neuaufnahmen, Änderungen und Austritte  
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• Verantwortlich für das Mitgliederverzeichnis, Bootsregister, Verzeichnis der Ehrenmitglieder 


und der Vorstandsmitglieder mit jährlicher Aktualisierung 
• Festlegung des jährlichen Veranstaltungskalenders in Zusammenarbeit mit dem OM 


Wettfahrtwesen und OF/OM Veranstaltungen 
• Verantwortlich für die Einladungslisten für Seglerball, Herrenabend, Damenessen etc. 
• Vorbereiten aller Ehrungen z.B. 25- und 50jährige Mitgliedschaft 
• Führen der Liste für die Aushändigung der Clubnadel an Neumitglieder 
• Führen der Geburtstags- und VIP-Listen 
• Vorbereiten und Einladen zur Generalversammlung•  
• Durchführung der Rechnungskontrolle für den zu verantwortenden Teilbereich 


 
 


D. 2. Schriftwart 


 
• Vertretung des 1. Schriftwartes 
• Verantwortlich für das Archiv und den „Blick zurück“   
• Führen u. Verwalten der Ordnungen und Anweisungen 
• Verantwortlich für die Satzung und die Ordnungen 
• Protokollführung bei Abwesenheit des 1. Schriftwartes 
• Verantwortlich für die Schaukästen 
• Durchführung der Rechnungskontrolle für den zu verantwortenden Teilbereich 


 
 


E. 1. Kassenwart 


 
• Personalverwaltung 
• Verantwortlich für die Verbuchung aller Geschäftsvorfälle 
• Durchführung der Rechnungskontrolle für den zu verantwortenden Teilbereich 
• Verantwortlich für die Durchführung des Zahlungsverkehrs 
• Verantwortlich für den Einzug der Mitgliedsbeiträge und aller anderen Forderungen 
• Aufstellen von Finanzplänen mit Einnahmen- und Ausgabenabwicklung 
• Verantwortlich für die Bilanzerstellung 
• Erstellung der Steuererklärung in Verbindung mit Steuerfachmann 
• Vorschläge zur Gebühren- und Beitragsordnung machen 
• Bekanntgabe der Gebühren- und Beitragsordnung 
• Verantwortlich für die Spendenabwicklung 
• Verantwortlich für die Berechnungen und Bearbeitung der Eigneranteile   
• Verantwortlich für die Durchführen der Abrechnungen mit dem Pächter der Gastronomie  
• Vergleiche von Gebührenordnungen 
• Verantwortlich für die Durchführung der Abrechnungen "Treffpunkt jugendlicher Segler"  
• Verantwortlich für die Verkaufsartikel des Clubs 
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F. 2. Kassenwart 


 
• Vertreter des 1. Kassenwartes 
• Erstellung der monatlichen Auswertung des Jugendetats für den Jugendwart  
• Erstellung des Budgets für die Jugendabteilung in Abstimmung mit dem 1. Kassenwart und 


dem Jugendwart 
• Bearbeitung aller Anträge für Zuschüsse, Beihilfen auch für die Jugendabteilung 
• Abrechnen und Verwalten von Beiträgen der Jugendlichen 
• Durchführung der Rechnungskontrolle für die Jugendabteilung 
• Verwaltung des Jugendetats im Rahmen der Jugendordnung 
• Melden aller Maßnahmen, die im Jugendbereich bezuschussungswürdig sind an den 1. 


Kassenwart 
• Durchführung der Rechnungskontrolle für den zu verantwortenden Teilbereich 
• Verantwortlich für die Durchführung des Zahlungsverkehrs 
• Verantwortlich für die Durchführung der Abrechnungen "Treffpunkt jugendlicher Segler" 
• Verantwortlich für die Verkaufsartikel des Clubs 


 
 


G. OM für Hafen und Anlagen / Takelmeister 


 
• Übernahme aller Funktionen und Maßnahmen eines Umweltbeauftragten. (OM für Hafen und 


Anlagen ist Umweltbeauftragter)  
• Durchführen und Erstellen der Wartungspläne 
• Fachliche Aufsicht des Hafenmeisters im Hinblick auf alle Belange im Bereich Hafen und 


Anlagen 
• Mitglied in den Hallenausschüssen 
• Vergabe und Zuweisung von Hafenliegeplätzen gemeinsam mit dem 1.Vorsitzenden in 


Abstimmung mit dem Hafenmeister 
• Gemeinsame Vergabe von Landliegeplätzen  
• Gemeinsame Vergabe und Zuweisung von Hallenliegeplätzen in Abstimmung mit den 


Obleuten der Hallen 
• Gemeinsame Vergabe von Mietböcken  
• Absliptermine, Öffnungszeiten der Tore und Schranken planen und überwachen 
• Überwachen der Hafen- und Kranordnung sowie aller Sicherheitsmaßnahmen der Anlage 
• Verwalten aller Schlüssel für die Clubanlagen 
• Führen der Liste "Clubdienste Hafen und Anlagen" 
• Einteilung und Überwachung von Clubdiensten 
• Planen und Überwachen von Entsorgungsmaßnahmen 
• Durchführung und Veranlassen aller kleineren Reparaturen in der Gesamtanlage  
• Überwachung der Hallenordnung 
• Überwachung und Sauberhaltung aller Außenanlagen, Plätze, Wege etc. 
• Überwachung und Sauberhaltung der Bootshallen sowie der Werkstatt 
• Überwachung und Instandhaltung aller technischen Geräte bzw. Transportgeräte 
• Verwaltung und Instandhaltung aller Materialien für den Bereich Hafen und Anlagen  
• Einholen von Angeboten für Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen etc. sowie die 


Auftragsvergabe und Überwachung der Arbeiten 
• Sanierungskonzepte und -pläne erstellen 
• Planen, organisieren und überwachen von Baumaßnahmen in Abstimmung mit dem 


geschäftsführenden Vorstand 







Geschäftsordnung des Vorstandes 7
• Anlagenpläne erstellen und archivieren 
• Einholung und Überwachung behördlicher Genehmigungen im Anlagenbereich 
• Verantwortlich für alle Ausschüsse der Baumaßnahmen 
• Zusammenstellung der Unterlagen für alle Zuschussanträge (Kostenangebote) 
• Erarbeitung von technischen und konstruktiven Lösungen im gesamten Anlagenbereich 
• Durchführung der Rechnungskontrolle für den zu verantwortenden Teilbereich 


 
 


H. OM für Wettfahrtwesen 


 
• Planung und Erstellung  der jährlichen sportlichen VA 
• Ausschreibung, Durchführung und Preisverteilung aller Regattaveranstaltungen einschl. 


KI-ECK, ECK-KI 
• Überwachung der Fahrtenwettbewerbe einschl. der Vergabe von Preisen 
• Vorschlag zur Verteilung von Fördermaßnahmen im Bereich des Leistungssportes 
• Beurteilung und Vergabe von Gesamtpreisen 
• Auswahl und Einsatz von Mitgliedern für die Durchführung der VA im Rahmen der 


Clubdienstregelung 
• Mitverantwortlicher bei Jugendregatten 
• Einholen aller wasserrechtlichen Genehmigungen 
• Materialverwaltung für die Regattaveranstaltungen 
• Durchführung der Rechnungskontrolle für den zu verantwortenden Teilbereich 


 
 


I. OM für Veranstaltungen 


 
• Kontaktperson zum Pächter der Clubhausgastronomie für Abstimmung aller Termine von 


eigenen und fremden Veranstaltungen  
• Planung, Erstellung und Durchführen aller kulturellen und begleitenden VA in Abstimmung 


mit der Gastro 
• Erstellung des jährlichen Veranstaltungskalenders in Zusammenarbeit mit dem Vorstand 
• Auswahl und Einsatz von Mitgliedern für die Durchführung der VA im Rahmen der 


Clubdienstregelung 
• Einholen von behördlichen Genehmigungen für VA 
• Materialverwaltung für die kulturellen VA 
• Durchführung der Rechnungskontrolle für den zu verantwortenden Teilbereich 


 
 


J. Jugendwart 


 
• Durchführung und Überwachung von Regatten im Jugendbereich in Verbindung mit dem 


Obmann für Wettfahrtwesen 
• Planen aller Ausbildungsmaßnahmen in der JA 
• Überwachung, Einsatz und Pflege aller Materialien für die Jugendausbildung 
• Ernennung von Schiffsführern  für die Jugendboote 
• Einsatz und Überwachung aller Boots- und Materialeinsätze (Ausbildungen, Urlaubsreisen, 


Teilnahme an Regatten) 
• Ernennung und Motivierung von Jugendlichen an der Teilnahme von Seminaren und 


Weiterbildungsmaßnahmen 
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• Kontaktpflege und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen von Schule und Sport, 


Projektwoche etc. 
• Einsatz und Überwachung von Trainereinsätzen und Trainermaßnahmen u. Festlegung der 


Abrechnung für Elternanteile 
• Einberufung und Leitung der Jugendausschusssitzung und Jugendvollversammlungen  
• Durchführung der Rechnungskontrolle für den zu verantwortenden Teilbereich 


 
 


K. OM für Öffentlichkeitsarbeit 


 
• Kontaktpflege zu allen für den SCE wichtigen Pressestellen (z.B. KN, EZ, Seglerzeitung, 


Landeszeitung, Die Yacht)  
• Verfassung und Versendung von Pressemitteilungen über Ereignisse aus allen Bereichen des 


Clublebens  
• Einladung der Pressevertreter zu allen wichtigen Veranstaltungen  
• Informationen aller VM aufbereiten und versenden 
• Erstellung der jährlich in der Clubgastronomie auszulegenden Pressemappe 
• Sammeln und Archivieren der SCE - Medienpräsenz 
• Durchführung der Rechnungskontrolle für den zu verantwortenden Teilbereich 


 
 


L. OF für Schulungen und Prüfung 


 
• Erstellung von Ausbildungsrichtlinien 
• Vorbereiten, Organisieren und Durchführen von Schulungen zur Erlangung der Führerscheine 
• Aushängen der wöchentlichen Wetterberichte 
• Kontaktpflege zu den Prüfern und behördlichen Stellen 
• Auswahl und Einsatz von Mitgliedern für die Durchführung von Schulungen und Prüfungen 


im Rahmen der Clubdienstregelung 
• Vorbereiten, Organisieren und Durchführen von weiterbildenden Kursen für den Bereich 


Navigation und Seemannschaft 
• Überwachung der Betriebsordnung für das Clubschiff „Willem“   
• Veranlassung der Instandhaltung/Funktionsfähigkeit des Clubschiffes „Willem“ 
• Durchführung der Rechnungskontrolle für den zu verantwortenden Teilbereich 


 
 
 
Die Änderung der Geschäftsordnung wurde auf der Vorstandssitzung am 24.09.2009 beschlossen. 
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Ehrenordnung 


 
Für alle verdienten Mitglieder sind folgende Auszeichnungen vorgesehen: 
 


1. KOMMODORE 
 Auf Antrag - Ernennung durch gemeinsamen Beschluss von Vorstand und Ehrenrat.   
  
 Kommodorestander: rechteckig gezackte Flagge, wird auf dem Schiff des Kommodore anstel-


le des Standers geführt, bei besonderen Anlässen und bei Anwesenheit des Kommodore am 
Flaggenmast BB-Seite durch den SCE. 


 Kommodorenadel: rechteckig gezackte Flagge wird am Revers anstelle der Standernadel 
getragen. 


 


2. VIZEKOMMODORE 
 Auf Antrag - Ernennung durch gemeinsamen Beschluss von Vorstand und Ehrenrat. 
  


 Vizekommodorestander: rechteckig gezackte Flagge mit rotem Punkt im unteren linken 
Feld, wird auf dem Schiff des Vizekommodore anstelle des Standers geführt, bei besonderen 
Anlässen und in Anwesenheit des Vizekommodore am Flaggenmast BB-Seite durch den 
SCE. 


 Vizekommodorenadel: rechteckig gezackte Flagge mit rotem Punkt im unteren linken Feld, 
wird am Revers anstelle der Standernadel getragen. 


 Kommodore und Vizekommodore haben alle Rechte der Ehrenmitglieder und werden mit 
einer Urkunde ernannt. 


 


3. EHRENMITGLIEDER 
Auf Antrag - Ernennung durch gemeinsamen Beschluss von Vorstand und Ehrenrat gemäß §3 
Absatz 4 und §10 Absatz 3 Ziffer i in der Satzung. 


 Auf § 8 Absatz 6 wird verwiesen. 
 Die Ehrenmitglieder werden mit einer Urkunde ernannt. 
 


4. GOLDENE EHRENNADEL FÜR BESONDERE VERDIENSTE 
 Für besondere Verdienste kann einzelnen Mitgliedern die goldene Ehrennadel  
 (SCE Nadel mit einem großen goldenen Eichenkranz) verliehen werden.  
 Eine Ernennung erfolgt auf Antrag und durch gemeinsamen Beschluss von Vorstand und Eh-


renrat.  
 Die Goldene Ehrennadel wird mit einer Urkunde überreicht. 
 


5. SILBERNE EHRENNADEL 
 Sie wird verliehen bei einer 25-jährigen Vereinszugehörigkeit. Träger der Silbernen Eh-


renadel werden vom Vorstand benannt. Der Stander ist in einem kleinen silbernen Eichen-
kranz eingefasst. 
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6. SILBERNE EHRENNADEL mit einer „40“ 
 Sie wird verliehen bei einer 40-jährigen Vereinszugehörigkeit.  
 Träger dieser Ehrenadel werden vom Vorstand benannt. 
 Der Stander ist in einem großen silbernen Eichenkranz mit einer 40 eingefasst. 
 


7. GOLDENE EHRENNADEL 
 Sie wird verliehen bei einer 50-jährigen Vereinszugehörigkeit. Träger dieser Ehrennadel 
 werden vom Vorstand benannt.  
 Der Stander ist in einem kleinen goldenen Eichenkranz eingefasst. 
 


8. MIT 6 STEINEN BESETZTE EHRENNADEL (6 ER  EHRENNADEL) 
 Sie wird verliehen bei einer 60-jährigen Vereinszugehörigkeit. Träger dieser Ehrennadel 


zahlen keine Beiträge und werden vom Vorstand ernannt. Der Stander ist in einem großen 
goldenen mit 6 Steinen besetzten Eichenkranz eingefasst.  


 


9. MIT 8 STEINEN BESETZTE EHRENNADEL (8 ER  EHRENNADEL) 
Sie wird verliehen bei einer 70-jährigen Vereinszugehörigkeit. Träger dieser Ehrennadeln 
zahlen keine Beiträge und werden vom Vorstand ernannt. Der Stander ist in einem großen 
goldenen mit 8 Steinen besetzten Eichenkranz eingefasst.  


 


10. MIT 9 STEINEN BESETZTE EHRENNADEL (9 ER  EHRENNADEL) 
Sie wird verliehen bei einer 75-jährigen Vereinszugehörigkeit. Träger dieser Ehrennadeln 
zahlen keine Beiträge und werden vom Vorstand ernannt. Der Stander ist in einem großen 
goldenen mit 9 Steinen besetzten Eichenkranz eingefasst.  


 


11. VORSTANDSNADEL 
 Alle aktiven Vorstandsmitglieder können die Vorstandsnadel tragen, verwaltet werden diese 


vom Schriftwart. Der Stander ist in einem weiß unterlegten Steuerrad eingefasst. 
 


12. EHRENBEKUNDUNG VERSTORBENER MITGLIEDER 
  
 I. Eine Totenehrung erhalten alle verstorbenen Mitglieder. Dabei wird unterschieden 
  a) Kommodore, Vizekommodore, Ehrenmitglieder und aktive Vorstandsmitglieder,  
  b) alle verbleibenden Mitglieder. 
 


 II. Bei allen Verstorbenen wird vom Tage des Todes bis zur Beisetzung die Nationalflagge 
auf Halbmast am Flaggenmast gesetzt, sofern das Ereignis bekannt ist. Alle Mitglieder ha-
ben das Recht, den Hafenmeister darauf hinzuweisen. 


  Zusätzlich wird für den Kommodore und Vizekommodore der entsprechende Stander 
gesetzt.  


  Diese Ehrung wird nur während der offiziellen Segelsaison durchgeführt. 
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 III. Die unter a) Aufgeführten erhalten einen Nachruf mit kurzer Würdigung in der EZ, Größe 


9 x 12. Unterschrieben wird er vom 1. Vorsitzenden und dem Kommodore bzw. Vize-
kommodore. Der Text ist vom 1. Vorsitzenden vorzulegen und mit den Beteiligten abzu-
klären. Ist der 1. Vorsitzende nicht anwesend, so übernimmt der 2. Vorsitzende diese 
Aufgabe. Ist kein Kommodore / Vizekommodore im Amt, so wird der Nachruf nur vom 
1. Vorsitzenden bzw. 2. Vorsitzenden gezeichnet. 


 
 IV. Alle Verstorbenen unter a) und b) erhalten einen Nachruf im Rundschreiben und werden-


bei der Totenehrung anlässlich der jährlichen GV noch einmal persönlich genannt. 
 
 
 
Gültig ab 01.01.2004. 





		Ehrenordnung

		1. KOMMODORE

		2. VIZEKOMMODORE

		3. EHRENMITGLIEDER

		4. GOLDENE EHRENNADEL FÜR BESONDERE VERDIENSTE

		5. SILBERNE EHRENNADEL

		6. SILBERNE EHRENNADEL mit einer „40“

		7. GOLDENE EHRENNADEL

		8. MIT 6 STEINEN BESETZTE EHRENNADEL (6 ER  EHRENNADEL)

		9. MIT 8 STEINEN BESETZTE EHRENNADEL (8 ER  EHRENNADEL)

		10. MIT 9 STEINEN BESETZTE EHRENNADEL (9 ER  EHRENNADEL)

		11. VORSTANDSNADEL

		12. EHRENBEKUNDUNG VERSTORBENER MITGLIEDER
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Beitragsordnung Stand: 13. März. 2009 


 
   Beitrag Aufnahme Clubdienst   


    [€]   [€]  Std. 
Liege- 
platz 


Stimm- 
recht  


        
1 Ehrenmitglieder  kein   keine  kein x x 
        
 Ordentliche Mitglieder      


2  Vollzahler     228,00    250,00   7** x x 
3  Ehe/Lebenspartner      60,00   keine  kein kein x 
4  ermäßigter Beitrag     120,00   keine  kein kein x 
        
 Junioren      
5  Vollzahler  150,00    keine  7 x x 
6  In der Ausbildung    90,00    keine  7 x x 
7  Ruhende Mitgliedschaft    15,00    keine  kein kein kein 
        
 Jugendliche Mitglieder      
8  Kinder von Mitgliedern 1. Kind     60,00    keine  7* Jolle kein 
  Kinder von Mitgliedern 2. Kind je 50,00  keine 7* Jolle kein 
  Kinder von Mitgliedern 3. Kind je 40,00  keine 7* Jolle kein 
9  Kinder von Nichtmitgliedern     90,00    keine  7* Jolle kein 
        
        


10 Fördermitglieder  108,00    keine  kein kein kein 
        


 
 Bedingungen       
         
 zu 3 Gemeinsamer Haushalt       
 zu 4 Auf Antrag     
  Mitglieder ab dem vollendeten 65. Lebensjahr     
  Mitglieder mit Wohnsitz außerhalb S-H und HH     
 zu 5 Mitglieder ab Vollendung des 18. bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres.  
 zu 6 Auf Antrag  
  gegen Vorlage eines Ausbildungsnachweises/Schulbescheinigung  
 zu 7 Auf Antrag      
  während der Ausbildung außerhalb S-H und HH  
 zu 10 Hafennutzungsgebühren wie Gäste      
         
 * ab Vollendung des 16. Lebensjahres  
 ** nur bis Ende des Jahres, in dem das 65. Lebensjahr vollendet wird  
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Gebührenordnung gültig ab 01.01.2010 
 
 


  Mitglieder 
   [€] 


Gäste 
[€] 


1. Wasserliegegebühren für Saisonlieger    


 Eigneranteil für alle Liegeplatzanrechte bis 2001 pro cbm 119,00  


 Eigneranteil für alle Liegeplatzanrechte ab 2002 pro qm 215,00  


 Sommerbrückengeld für alle Mitglieder mit 
Liegeplatzanrecht 


pro qm        9,00  


 Saisonpauschale für Mitglieder und Gäste ohne 
Liegeplatzanrecht inkl. Brückengeld 


pro qm 
 


 
30,00 42,00


 Winterbrückengeld für alle Mitglieder und Gäste  
zzgl. 20,00 € Strompauschale 
(der Betrieb von Heizlüftern ist strikt verboten) 


pro qm 
 


9,00 
 


15,00


 


2. Hafengeld für Tagesgäste    


 Jollen pro Tag 3,00 4,00


 Yachten bis    8 m pro Tag 7,00 10,00


 Yachten bis  10 m pro Tag 9,00 12,00


 Yachten bis  12 m pro Tag 11,00 14,00


 Yachten über  12 m pro Tag 15,00 18,00


 Ermäßigung: 7 Tage liegen = 6 Tage bezahlen    
 


3. Landliegegebühren Jollenplatz    


 Jollen, Optis, Surfbretter, kleine Motorboote von 
ordentliche Mitgliedern 


pro Saison 70,00 145,00


 Jollen, Optis, Surfbretter von jugendlichen 
Mitgliedern 


pro Saison 35,00  


 Zuschlag Doppelrumpfboote pro Saison 30,00 41,00


 Kaution für Fernbedienung Schlagbaum pro Fernbedienung 50,00 50,00
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4. Landliegegebühren Freilager und Halle    


 Freilager, Winter 
(Gäste zzgl. 10,00 € Strompauschale) 


pro qm 9,00 15,00


 Freilager, Sommer pro qm 9,00 19,00


 Hallenlager, Winter  
(Schiffslänge u. Breite + 0,25 m) 


pro qm 20,00 
 


30,00


 Hallenlager, Sommer   
(Schiffslänge u. Breite + 0,25 m) 


pro qm 
 


20,00 
 


30,00


 Hallenlager, Sommer für Optis pro Boot und Saison 35,00  


 Hallenlager,  
kurzzeitig für Instandsetzungsarbeiten 


pro Boot und Tag 4,00 10,00


 Mastenlager bis   10 Meter pro Mast  30,00


 Mastenlager über 10 Meter pro Mast  40,00


 Transportböcke/Trailer,  
sonstige Anhänger "Servicewagen" 


pro Saison 
 


 80,00


 Transportböcke/Trailer,  
sonstige Anhänger “Servicewagen“ 


pro Tag 
 


 2,00


 Jollentrailer pro Saison  31,00
 


5. Kranen, Transport und Waschen    


 Yachten bis    5 m pro Kranvorgang 20,00 40,00


 Yachten bis  10 m pro Kranvorgang 35,00 70,00


 Yachten bis  12 m pro Kranvorgang 45,00 100,00


 Yachten über  12 m pro Kranvorgang 60,00 120,00


 Kranen in der Zeit vom 01.12. des Jahres  
bis 15.03. des Jahres zusätzlich 


pro Kranvorgang 20,00 30,00


 Mastsetzen oder -legen pro Kranvorgang  15,00


 Anschlussgebühr an das Transportsystem für 25 Jahre 200,00 240,00


 Anschlussgebühr an das Transportsystem für 1 Jahr 31,00 35,00


 Miete für Winterlagerbock   3 To pro Saison 125,00 150,00


 Miete für Winterlagerbock   6 To pro Saison 150,00 180,00
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 Miete für Winterlagerbock   9 To pro Saison 200,00 220,00


 Miete für Winterlagerbock 12 To pro Saison 330,00 350,00


 Zusatztransport pro Transport 11,00 26,00


 Slippen von der Rampe 1 x  10,00


 Slippen von der Rampe 10 x  90,00


 Waschen von Yachten bis 10 m 
(incl. Entsorgung Waschwasser) 


pro Wäsche 10,00 30,00


 Waschen von Yachten über 10 m  
(incl. Entsorgung Waschwasser) 


pro Wäsche 15,00 45,00


 Waschen an der Rampe pro Wäsche  15,00
 


6. Campinggebühren    


 Zelte pro Zelt und Nacht 8,00 10,00


 Zelte während einer Regatta pro Zelt und Nacht 4,00 6,00


 Wohnmobile pro Mobil und Nacht 13,00 16,00


 Wohnmobile während einer Regatta pro Mobil und Nacht 6,00 10,00


 Duschmarken pro Marke 1,00 1,00


 Kaution für Dusch- und Zugangskarten pro Karte 15,00 15,00


 Kaution für Transponder Schließanlage pro Transponder 25,00 25,00
 


7. Sonstiges    


 Fahrradverleih, erster Tag kostenlos pro Tag 5,00 5,00


 Sonstige Dienstleistungen durch Clubpersonal, 
wie z.B. Schiffe verholen, sichern wiederholt 
losgerissener Segel etc. 


pro angefangene 
halbe Stunde 


20,00 20,00
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Clubdienstordnung des Segelclub Eckernförde e.V. 


Auf der Grundlage des § 12(1) der Satzung des Segelclubs Eckernförde hat der Vorstand am 13. 
November 2008 die folgende Clubdienstordnung erlassen. Die Ordnung tritt am 1. Januar 2009 in 
Kraft. 
 
Um die vielfältigen Aufgaben bei der Unterhaltung unserer Clubanlagen, bei der Durchführung von 
Veranstaltungen sowie in der Jugendarbeit bewältigen zu können, aber auch um den 
Gemeinschaftsgedanken in unserer Solidargemeinschaft zu fördern, führt der SCE Clubdienste 
durch. 
 


1. Clubdienst müssen alle ordentlichen Mitglieder und alle jugendlichen Mitglieder ab dem auf 
die Vollendung des 16. Lebensjahres folgenden Jahr leisten. Der Clubdienst ist eine 
Bringschuld. Von der Verpflichtung zum Clubdienst sind folgende Mitglieder 
ausgenommen: 


 
 Kommodore, Vizekommodore, Ehrenmitglieder, 
 Ältere Mitglieder, ab dem auf die Vollendung des 65. Lebensjahres folgenden Jahr, 
 Ehepartner und Partner in einem eheähnlichen Verhältnis, 
 Mitglieder, die ehrenamtlich im DSV / SVSH / LSV / KA oder SCE tätig sind, 
 Mitglieder außerhalb S-H und HH ohne Liegeplatzanrecht. 


 
2. Die Koordination des Clubdienstes und die endgültige Einteilung der Clubdienstleistenden 


obliegen dem 2. Vorsitzenden. 
 


3. Der Clubdienst kann in den Bereichen „Hafen und Anlagen“, sportliche Veranstaltungen, 
kulturelle Veranstaltungen oder Jugendarbeit abgeleistet werden. 


 
4. Die Dauer des Clubdienstes ist für jedes betroffene Mitglied auf mindestens 7 Stunden/Jahr, 


in den Bereichen „Veranstaltungen“ für die Dauer einer gesamten Veranstaltung, längstens 
jedoch 2 Tage, festgelegt. 


 
5. Möglichkeiten, den Clubdienst wahrzunehmen, werden im „Verklicker“, dem Newsletter 


und durch Aushang im Clubgebäude bekannt gemacht. Alle zum Clubdienst verpflichteten 
Mitglieder haben dann bis zum 31.1. des Jahres die Möglichkeit, sich für bestimmte Dienste 
eintragen zu lassen. Dieses geschieht durch die Sekretärinnen oder die jeweiligen Obleute. 
Sollte sich ein Clubmitglied nicht melden, erfolgt die Zuteilung zum Bereich Hafen und 
Anlagen und darüber bis zum 28.2. des Jahres eine schriftliche Mitteilung. Der Takelmeister 
lädt zu den jeweiligen Arbeitseinsätzen schriftlich ein. Ist das Clubmitglied zum 
angegebenen Termin verhindert, so muss dieses rechtzeitig vor dem Termin im 
Clubsekretariat mitgeteilt werden. 


 
6. Jedes Clubmitglied erhält zu seiner eigenen Absicherung nach dem Clubdienst eine 


Teilnahmebestätigung, die bei Unklarheiten vorgelegt werden kann. Der Nachweis kann 
auch durch die jeweiligen Obleute erfolgen. 


 
7. Clubmitgliedern, die dem Clubdienst zum verabredeten Termin zweimal fernbleiben – 


einerlei, ob entschuldigt oder unentschuldigt – oder bis zum 31.12. des Jahres keinen 
Clubdienst geleistet haben, wird ein Betrag von 40,00 Euro/Stunde in Rechnung gestellt. 


 
Eckernförde, den 13. November 2008 
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Hafenordnung des Segelclub Eckernförde e.V. 


für den Yachthafen und die Landanlagen des SCE. 
 
1) Yachthafen und dazugehörige Landeinrichtungen sind Eigentum des Segelclubs Eckernförde. 


Sie sind für die Allgemeinheit zugänglich. Das Betreten der Ufer, der Brücken und der Mole ge-
schieht auf eigene Gefahr. 


 
Alle Benutzer, Bootseigner und Clubmitglieder ebenso wie Gastlieger und Besucher sind auf-
gefordert, die Anlagen schonend und pfleglich zu behandeln, um sie lange zu erhalten und um 
unnötige lnstandsetzungskosten zu vermeiden. 


 
2) Die Yachtgebräuche des Deutschen Segler-Verbandes gelten für alle im Hafen liegenden Yach-


ten. 
 
3) Im gesamten Hafengebiet dürfen Yachten mit Maschinenkraft nur mit verringerter 


Geschwindigkeit fahren. Im Hinblick auf die besonders beengten Verhältnisse im Yachthafen 
wird empfohlen, ohne das geltende Recht der Seeschifffahrtsstraßenordnung einzuschränken, 
dass derjenige aus dem Wege geht, der es nach Lage der Dinge sowie nach Größe und 
Manövrierfähigkeit seiner Yacht am besten kann. Auslaufende Fahrzeuge haben grundsätzlich 
Wegerecht vor einlaufenden Fahrzeugen. 


 
4) Die Zuweisung der Liegeplatzanrechte an den Brücken, der Landliegeplätze für Jollen, 


Surfbretter und Optimisten sowie Winterlagerplätze auf dem Freilager erfolgt durch den 
Vorstand oder als dessen Beauftragter den Hafenmeister. 


 
Gastliegeplätze werden durch den Hafenmeister zugewiesen. 


 
5) Jeder Bootseigner ist verpflichtet, bei Nichtinanspruchnahme des Platzes während eines 


Wochenendes oder bei mehrtägigen Reisen die Abwesenheit schriftlich im Hafenmeisterbüro 
anzuzeigen und das rot/grün Schild auf grün stellen und mit  Angabe der voraussichtlichen 
Dauer der Abwesenheit zu versehen. 


 
6) Gastlieger sind verpflichtet, die vom Hafenmeister ausgegebenen Meldeformulare auszufüllen 


und abzugeben. 
 
7) Jeder Bootseigner ist für die ordnungsgemäße Vertäuung und Abfenderung seiner Yacht selbst 


verantwortlich. 
Zum Festmachen an den Brücken und Pfählen dürfen nur die hierfür vorgesehenen Ringe, 
Klampen oder Poller benutzt werden. Desgleichen ist das Anbringen von Nägeln, zusätzlichen 
Pollern und Klampen oder die eigenmächtige Veränderung der vorhandenen sowie die 
Befestigung von Fußabtretern auf dem Brückenbelag nicht erlaubt. 
Für das Aufhängen der Festmacheleinen an den Pfählen sollen die angebrachten Knacken 
beziehungsweise Haken benutzt werden. 


 
8) Bei Starkwindwetterlagen oder sich extrem änderndem Wasserstand muss jeder Bootseigner 


selbst dafür sorgen, dass die Vertäuung durch ihn oder eine beauftragte Person häufiger kontrol-
liert wird. 
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9) Es ist darauf zu achten, dass keine Teile der Yacht oder der Takelage in die benachbarten Liege-


plätze hineinragen oder über die Brücke oder die Festmacherpfähle hinausragen. 
Eine Vertäuung von Beibooten vor oder hinter den Yachten ist nur statthaft, wenn kein Liege-
platznachbar hierdurch gestört oder in seiner Manövrierfähigkeit behindert wird. 


 
10) Beiboote, auch Schlauchboote oder Ausrüstungsgegenstände, dürfen nicht auf den Brücken 


gelagert werden. 
Ausgenommen ist eine kurzfristige Lagerung von Bord gegebener Ausrüstungsgegenstände 
anlässlich einer Regatta unter der Voraussetzung, dass die Befahrbarkeit der Brücken mit 
Transportwagen gegeben ist. 


 
11) Die für Rettungszwecke im Hafen und auf den Brücken befindlichen Einrichtungen: Rettungs-


ringe, Rettungshaken und Leitern dürfen nur für Rettungszwecke benutzt werden. 
 
12) Jegliche Verschmutzung des Hafenbeckens ist zu vermeiden. Für die Aufnahme von Abfall 


stehen Müllcontainer zur Verfügung. Die Bordtoiletten dürfen im Hafen nicht benutzt werden. 
Längeres Laufen lassen der Motoren im Stand ist im Hafen nicht gestattet. In dringenden Aus-
nahmefällen kann unter der Voraussetzung, dass die Insassen anderer Yachten weder durch 
Lärm noch durch Abgase belästigt werden, ein Motor kurze Zeit zur Überprüfung laufen. 


 
13) Für die Altölentsorgung steht ein Altölsammelbehälter zur Verfügung. Er ist ausschließlich für 


die Aufnahme von Altöl bestimmt. Sondermüll wie zum Beispiel Farbreste, Verdünnungen, Ak-
kus, Ölfilter usw. ist über die örtlichen kommunalen Sammelstellen abzugeben. Abstellen oder 
Lagern dieser Gegenstände im Clubgelände ist nicht statthaft. 


 
14) Zum Entleeren der Fäkalientanks steht im Stadthafen von Eckernförde eine Absaugstation zur 


Verfügung. 
 
15) An der Versorgungspier dürfen die Yachten nur zum Be- und Entladen festmachen. Für 


Materialtransport auf den Brücken stehen clubeigene Transportwagen zur Verfügung. 
Sie sind vom Benutzer nach Gebrauch wieder an den Standort vor dem Clubhaus zurückzubrin-
gen. 


 
16) Frischwasser für die Trinkwassertanks und zum Deckwaschen kann den Versorgungsleitungen 


auf den Brücken entnommen werden. Die Schläuche dürfen nicht ummontiert werden und sind 
nach Gebrauch ordentlich aufgeklart an der dafür vorgesehenen Halterung aufzuhängen. 


 
17) Die Stromentnahme für elektrische Geräte und zum Aufladen der Akkus sowohl an den 


Brücken als auch im Winterlager ist nur erlaubt, wenn sich für die Dauer der Entnahme eine 
erwachsene Person an Bord befindet. Die Kabel sind nach erfolgter Entnahme sofort aus den 
Steckdosen zu entfernen. 
 
Um die Überlastung des Netzes zu vermeiden, dürfen zusätzliche Verteilersteckdosen nicht in-
stalliert werden. 


 
18) Eine längerfristige Entnahme von Strom ist nur über das Zwischenschalten eines Stromzählers 


statthaft. Die Zähler können beim Hafenmeister gemietet werden. 
 
19) Das Baden, Surfen, Optifahren und Ankern ist im gesamten Hafengebiet verboten. 
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20) Rad- und Motorradfahren auf den Brücken und auf der Mole sowie das Angeln von Brücken 


und Mole ist nicht gestattet. 
 
21) Kinder sollten, wenn sie im Hafengelände spielen, Schwimmwesten tragen. Westlich des 


Clubhauses ist für sie ein Spielplatz eingerichtet. Brücken und Mole sind keine Spielplätze! 
 
22) Wasch, Dusch- und WC-Räume befinden sich im Unterdeck des Clubhauses. Für den Zugang 


zum Unterdeck können Chipkarten gegen Kaution beim Hafenmeister, im Sekretariat und in der 
Clubgastronomie erworben werden. Es ist darauf zu achten, dass alle Sanitärraume so verlassen 
werden, wie man sie vorzufinden wünscht. 


 
23) Die Krananlage darf nur vom Hafenmeister, Takelmeister oder in Ausnahmefällen von einer 


vom Vorstand beauftragten Person bedient werden. 
Die Benutzung der Krananlage durch Mitglieder und Gäste kann nach zeitlicher Absprache mit 
dem Hafenmeister - und gegen Entrichtung der festgesetzten Krangebühr - erfolgen. 
 
Die Benutzung des Mastenkranes geschieht auf eigene Gefahr und ist für Nichtclubmitglieder 
gebührenpflichtig. 


 
24) Die Benutzung der clubeigenen Wagen für den Yachttransport und der Zugmaschine ist nach 


vorheriger Absprache mit dem Hafenmeister durch die Clubmitglieder möglich. 
Der Einsatzort ist ausschließlich auf das Clubgelände beschränkt. 


 
25) Die Parkplätze auf dem Clubgelände stehen den Mitgliedern und ggf. ihren Gästen zur Verfü-


gung. Es sind nur die bezeichneten Stellplätze auf dem Parkplatz zu benutzen. 
Gäste und längerfristige Parker werden gebeten, die östlichen Stellplätze in Nähe der Winterla-
gerhallen zu benutzen. Vor den Brücken und auf der Versorgungspier dürfen sich Fahrzeuge nur 
kurzfristig zum Be- und Entladen aufhalten, jedoch nicht abgestellt werden. 


 
26) Hunde und Katzen sind im gesamten Gelände an der Leine zu führen, und es ist darauf zu 


achten, dass die Tiere die Rasenflächen nicht beschmutzen. 
 
27) Das Westtor und das Osttor werden nur auf besondere Anforderung durch den Hafenmeister 


geöffnet. Das Mitteltor bleibt in den Wintermonaten bis 20.00 Uhr oder max. solange geöffnet, 
wie auch das Clubhaus geöffnet ist. Das Fußgängertor am Westeingang ist ständig offen. Boots-
eigner und interessierte Mitglieder erhalten gegen Kaution einen Schlüssel für das Mitteltor. 


 
28) Der Hafenmeister ist der ständige Vertreter des Vorstandes im Hafengebiet. Er ist Aufsichtsper-


son und hat die Beachtung dieser Hafenordnung zu überwachen. Seinen Anweisungen ist Folge 
zu leisten. Seine Dienstzeit und sein Aufgabenbereich werden vom Vorstand festgelegt. 
Eine Inanspruchnahme des Hafenmeisters durch einzelne Mitglieder ist nur möglich, wenn da-
durch keine Arbeiten für die Gemeinschaft beeinträchtigt werden. 
Differenzen zwischen den Mitgliedern und dem Hafenmeister sind dem Takelmeister zwecks 
Weiterleitung an den Vorstand zu übermitteln. 


 
29) Diese Hafenordnung wurde mit Zustimmung der zuständigen Behörden erlassen. 
 
 
Diese Hafenordnung tritt am 18.06.2009 in Kraft. 
 





		Hafenordnung des Segelclub Eckernförde e.V.






Kranordnung  1


Kranordnung 
 
 
Betriebsvorschrift und Benutzerordnung für den Zweiträgerbockkran im Yachthafen des 
SCE 
 
1.  Für den Betrieb des Kranes gelten die in der Unfallverhütungsvorschrift für Krane (UVV 


Krane) erlassenen Bestimmungen sowie die Bestimmungen des Gewerbeaufsichtsamtes und des 
TÜVs. 


 
2. Mit der Führung und der Wartung des Kranes werden vom Vorstand des SCE beauftragt: 
   a) der Takelmeister, 
   b) der OM für Hafen und Anlagen, 
   c) hauptamtlich der Hafenmeister, 
   d) oder eine vom Vorstand bei Bedarf zu benennende Person. 


Der jeweilige Kranführer ist für den Betrieb des Kranes verantwortlich, er ist Aufsichtsperson. 
Seinen Weisungen ist unbedingt Folge zu leisten. 


 
3. Der Kranführer hat die Funktionsfähigkeit des Kranes vor jeder Inbetriebnahme zu prüfen und 


während des Betriebes den Zustand des Kranes und des notwendigen Zubehörs zu beobachten. 
Bei sicherheitsrelevanten Mängeln ist der Betrieb sofort einzustellen. Die Krananlage ist zu 
entlasten, der Vorstand muss informiert werden. Mit der Inbetriebnahme hat der Kranführer und 
beteiligte Hilfspersonen einen Schutzhelm zu tragen. 


 
4. Kann der Kranführer die zu hebende Last nicht selbst beobachten, darf er den Kran nur auf Zei-


chen eines von ihm benannten Einweisers bedienen. 
 
5. Solange eine Last im Kran hängt, muss der Kranführer die Bedienungseinrichtung für den Kran 


im Handbereich behalten. 
 
6. Die zulässige Maximalbelastung des Kranes darf nicht überschritten werden. Der Kranführer ist 


dafür verantwortlich. Im Zweifelsfalle sind die Bootseigner verpflichtet, die Gewichte ihrer 
Yacht durch eine bestätigte Wiegenote nachzuweisen. 


 
7. Wartungsarbeiten am Kran dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden. Für diese Arbeiten 


sind bei Bedarf Arbeitsbühnen einzusetzen, die Elektrik des Kranes auszuschalten und am Bo-
den eine vorher benannte Sicherungsperson bereitzuhalten. 


 
8. Der Kranführer hat zu verhindern, dass sich Personen unter schwebenden Lasten aufhalten. Den 


Anweisungen des Kranführers ist unbedingt Folge zu leisten. 
 
9. Das Befahren der gekennzeichneten Kranbetriebsfläche mit Fahrzeugen aller Art sowie das Par-


ken in diesem Bereich ist verboten. 
 
10. Das Befördern von Personen mit der Last oder der Lastaufnahmeeinrichtung ist verboten. 
 
11. Der Kranführer hat für jede Kranung das Betriebsbuch zu führen. Die Einträge umfassen die 


Namen der Eigner und der Schiffe, das Datum der Kranung. Die Einträge werden mit der Un-
terschrift der Eigner bestätigt. 
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12. Die Krananlage sowie die Lastaufnahmemittel unterliegen einer jährlichen TÜV-Überprüfung. 
 
13. Die Hakenlastversicherung des SCE für Sachschäden beträgt 50 000.- Euro. Weitere Ansprüche 


sind nicht abgedeckt. 
 
14. Eine Benutzung des Kranes ist möglichst frühzeitig beim Kranführer (Hafenmeister) schriftlich 


anzumelden. Dieser bestimmt die Nutzung des Kranes in der Reihenfolge dieser Meldungen, 
jedoch in Abhängigkeit der Situation des Tagesgeschäftes. 


 
15. Jeder Nutzer der Krananlage ist für die Bereitstellung bzw. für das Einlagern seines Zubehörs 


wie Böcke und Pallhölzer verantwortlich. Für die Durchführung dieser Arbeiten besteht die 
Anwesenheitspflicht der Eigner bzw. von ihm benannter Personen. 


 
16. Der Kranbereich ist von den Nutzern sauber zu halten. 
 
17. Der Benutzer der Krananlage verpflichtet sich, seine Yacht ausreichend Haftpflicht und Voll-


kasko zu versichern. Eine entsprechende vorgedruckte Erklärung ist durch den Nutzer vor der 
Inanspruchnahme der Krananlage zu unterschreiben und dem Kranführer zu übergeben. 


 
18. Die Nutzung der Krananlage ist gebührenpflichtig. Die Krangebühren werden vom Vorstand 


festgelegt. 
 
Eckernförde, Januar 2002 
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Trailer - Ordnung 
 
 
1. Für die Betriebssicherheit des von ihm benutzten Trailers ist der Schiffseigner 


verantwortlich. 
Die Trailer müssen mit dem Schiffs- oder Eignernamen gut leserlich gekennzeichnet sein. 


 
2. Für alle ab dem 1.10.1993 neu aufgenommenen Mitglieder und Nichtmitglieder, die auf 


dem Gelände des SCE einen Winterlagerplatz nutzen, besteht eine Anschlussverpflichtung 
an das Trailersystem des SCE. Die Böcke können über den SCE käuflich erworben oder 
gemietet werden. 


 
3. Bei Erwerb eines Bockes ist eine Anschlussgebühr in Höhe von zur Zeit 200,- € incl. 


MWSt an den SCE zu entrichten. Die einmalige Anschlussgebühr gilt für die Dauer der 
Inanspruchnahme, max. jedoch 25 Jahre. Danach kann eine neue Anschlussgebühr erhoben 
werden. 
Diese Anschlussgebühr ist auch beim Kauf von weiteren Böcken fällig (z.B. beim Kauf 
einer anderen Bootsgröße). 
Mieter zahlen diese Anschlussgebühr über den jährlichen Mietpreis an den SCE. Eine 
private Vermietung von Böcken auf dem Gelände des SCE ist nicht zulässig. 


 
4. Alle vor dem 1.10.1993 eingetretenen Mitglieder müssen sich nicht dem Trailersystem 


anschließen, wenn der Trailer vor dem 1.10.1993 angeschafft worden ist. 
Beim Kauf eines neuen Bootes erlischt dieser Bestandsschutz. 


 
5. Von der Anschlussverpflichtung befreien können sich Mitglieder auf schriftlichen Antrag 


nur, wenn das Schiff auf einem für die Straße zugelassenen Trailer gelagert wird. 
Der Trailer muss, sofern er auf dem Gelände des SCE gelagert wird, eine gültige 
Prüfplakette besitzen.  


 
6. Die nicht zugelassenen Trailer werden alle 3 Jahre durch ein Team des SCE begutachtet. 


Das Team besteht aus Hafenmeister, Takelmeister und/oder Obmann für Hafen und 
Anlagen und einem sachverständigen SCE-Mitglied. Die Termine werden den 
Trailereignern mitgeteilt, damit Sie bei der Begutachtung anwesend sein können. Sollten 
vom Team Mängel an den Trailern festgestellt werden, müssen diese bis zum nächsten 
Krantermin beseitigt sein, sonst erfolgt keine Kranung. 


 
7. Nicht benutzte Trailer dürfen nur auf Antrag länger als 1 Jahr auf dem Gelände des SCE 


gelagert werden. 
 
 
 
Vorstandsbeschluss vom 21. September 2006. 
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Platzordnung für das Freilager des SCE 
 
1. Diese Platzordnung ist bindend für alle Benutzer des Freilagers. Die Durchsetzung dieser 


Platzordnung übernimmt der Vorstand, vertreten durch den Obmann für Hafen und Anla-
gen, den Takelmeister oder den Hafenmeister. 


 
2. Den Anordnungen der Vorstandsvertreter ist in allen Fällen Folge zu leisten. Sie allein 


bestimmen Reihenfolge und Aufstellung der Schiffe. 
 
3. Es besteht für Mieter kein Anspruch auf einen bestimmten Stellplatz. 
 
4. Die Lagerung sowie Auf- und Abslippen und Transport der Boote und Zubehörteile erfol-


gen ausschließlich auf Risiko der Bootseigner. Irgendwelche Haftungsansprüche gegen den 
SCE oder von ihm beauftragte Personen sind ausgeschlossen. 


 
5. Die Eigner der eingelagerten Boote haften in vollem Umfang für alle Schäden, welche sie, 


ihre Hilfskräfte bzw. Beauftragten verursachen. Sie sind auch verantwortlich für die Un-
terrichtung solcher Hilfskräfte über den Inhalt dieser Platzordnung und deren Einhaltung. 


 
6. Zur Lagerung und zum Transport der Boote sind die zum Trailersystem „Knijpstra“ 


kompatiblen Böcke vorgeschrieben. Vor dem 1.10.1993 bereits vorhandene Hafentrailer 
haben jedoch Bestandsschutz. Die Bootseigner sind für den einwandfreien Zustand ihrer 
Böcke und Hafentrailer verantwortlich. Der Einsatz sicherheitstechnisch bedenklich er-
scheinender Böcke oder Hafentrailer kann vom Vorstand bzw. seinen Vertretern abgelehnt 
werden. 


 
7. Bei Abdeckung der Boote mit Winterplanen ist auf eine stabile Unterkonstruktion und 


stramme Verzurrung zu achten. Hinsichtlich der Höhe der Abdeckung ist insbesondere auf 
eine möglichst geringe Windangriffsfläche zu achten, um die Standfestigkeit des Bootes 
nicht zu gefährden. 


 
8. Lagerböcke und Masten sind mit dem Namen des Bootseigners oder des Bootes zu verse-


hen. Der SCE behält sich vor, nicht gekennzeichnete Gegenstände ohne weitere Ankündi-
gung zu entsorgen. 


 
9. Bei allen Instandsetzungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften sowie die Be-


stimmungen von Berufsgenossenschaft, Feuerversicherung und Polizei zu beachten. 
 
10. Zur Vermeidung von Brandgefahr sind folgende Regeln zu beachten 
 


• Herausnehmbare Akkumulatoren und Kraftstoffbehälter sind aus den Booten zu 
entfernen. 


• Flüssiggasflaschen dürfen nicht in den Booten verbleiben. 
• Bei fest eingebauten Akkumulatoren und Kraftstoffbehältern ist sicherzustellen, 


dass keine Brandgefahr durch Überladung, Kurzschluss oder explosionsfähige 
Luftgemische auftreten kann. 


• Arbeiten mit offener Flamme oder Funken reißenden Geräten sowie 
Schweißarbeiten und Sandstrahlen sind untersagt. 


• Die Verarbeitung von leicht entzündlichen Stoffen ebenso wie die Lagerung 
brennbarer Flüssigkeiten ist nicht zulässig. 
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• Unbeaufsichtigter Betrieb von Heiz- und Batterieladegeräten ist verboten. 
• Alle benutzten Elektrogeräte müssen sicher und vorschriftsmäßig sein 


(VDE/GS-Zeichen). 
 


11. Lampen, Arbeitsgeräte und auch Verlängerungskabel sind nach Beendigung der Stroment-
nahme, in jedem Fall spätestens vor Verlassen des Platzes stromlos zu machen. 


 
12. Die Stromkästen sind verschlossen zu halten. 
 
13. Alle Arbeiten an den Booten, Motoren und Zubehörteilen sind so durchzuführen, dass eine 


Belästigung anderer Eigner oder deren Beauftragten, ferner eine Beschmutzung oder gar 
Beschädigung andere Boote oder des Platzes vermieden werden. Stauberzeugende Arbeiten 
sind zeitlich mit den Eignern der Nachbarschiffe abzustimmen. 


 
14. Bei Anstrich-, Schleif- und Reparaturarbeiten an den Außenflächen des Schiffes ist eine 


Plane unter dem Schiff auszubreiten, damit evtl. entstehende Verschmutzungen sich nicht 
ausbreiten können. Jeder Eigner hat dafür zu sorgen, dass absolute Sauberkeit an seinem 
Platz herrscht. Abfälle sind von den Verursachern zu Entsorgen. Problemstoffe sind ge-
sondert zu sammeln und von jedem Bootseigner selbständig in den dafür vorgesehenen 
kommunalen Schadstoffsammelstellen zu entsorgen. Werkzeuge, Kisten und Materialien 
sind so unterzubringen, dass sie den übrigen Betrieb nicht stören. Der Lagerplatz ist be-
senrein zu hinterlassen. Etwaige Verschmutzungen sind vor dem Abslippen zu beseitigen. 


 
15. Alle Mieter sind verpflichtet, für die Dauer der Inanspruchnahme der Stellfläche ihre Yacht 


ausreichend Vollkasko und Haftpflicht zu versichern. Über die Versicherung ist dem SCE 
auf Verlangen Nachweis zu führen. 


 
16. Die Winterlagerzeit beginnt frühestens in der Woche nach dem Absegeln. Am Freitag vor 


dem Ansegeln muss der Platz wieder geräumt sein. 
 
17. Alle Streitfragen über Anwendung oder Auslegung dieser Platzordnung entscheidet der 


Vorstand des SCE. Etwaige Beschwerden sind schriftlich an den Vorstand zu richten. 
 
 
 
Vorstandsbeschluss vom 20. Januar 2005. 





		Platzordnung für das Freilager des SCE






Hallenordnung für die Bootslagerhallen  1


Hallenordnung für die Bootslagerhallen 
 
 
1. Diese Hallenordnung ist bindend für alle Mitglieder des SCE und deren Gäste. Die 


Durchsetzung dieser Hallenordnung und die Interessenvertretung der Hallenlieger 
übernimmt der Hallenausschuss. 


 
2. Der Hallenausschuß besteht max. aus drei Mitgliedern. Zwei Mitglieder werden von den 


Hallenliegern gewählt. Ihre Tätigkeit endet entweder durch Niederlegung oder Abwahl 
durch die Hallenlieger. Das dritte Mitglied ist in der Regel der Takelmeister oder ein 
anderes Vorstandsmitglied. Durch diesen hat der SCE ständig einen Sitz mit Stimme im 
Ausschuss. Eine Abwahl des Takelmeisters durch die Hallenlieger ist nicht möglich. Für 
jede Halle ist ein Ausschuß zu benennen. 


 
3. Den Anordnungen der Mitglieder des Hallenausschusses ist in allen Fällen Folge zu leisten. 


Sie allein bestimmen Reihenfolge und Aufstellung der Schiffe in den Hallen. 
 
4. Es besteht für Mieter kein Anspruch auf einen bestimmten Hallenplatz. Der 


Hallenausschuss fertigt in jedem Jahr einen Stellplan für das folgende Winterlagerhalbjahr. 
 
5. Die Lagerung der Boote und Zubehörteile in den Bootslagerhallen einschließlich des Auf- 


und Abslippens und Transportes erfolgt ausschließlich auf Risiko des Eigners. 
Irgendwelche Ansprüche gegen den Club oder von diesem beauftragte Personen oder gegen 
Mitglieder der Hallenausschüsse sind ausgeschlossen. 


 
6. Die Eigner der eingelagerten Boote haften in vollem Umfang für alle Schäden, welche sie 


oder ihre Hilfskräfte bzw. Beauftragte dem SCE, seinen Mitgliedern oder Dritten zufügen. 
Sie sind auch verantwortlich für die Unterrichtung solcher Hilfskräfte über den Inhalt der 
Hallenordnung und deren Einhaltung. 


 
7. Gekennzeichnete Rettungs- und Fluchtwege sind unbedingt frei zu halten. 
 
8. Jeder Bootseigner ist verpflichtet, an den für die einzelnen Hallen vom SCE festgelegten 


Auf- und Abslipterminen sowie Hallendiensten teilzunehmen. Im Verhinderungsfalle ist ein 
geeigneter Ersatzmann zu stellen. Nicht geleistete Stunden werden in Rechnung gestellt. 
Sollte ein nicht fertiges Boot den planmäßigen Ablauf des Auf- und Abslippens stören, 
kann das Boot durch eigene oder bezahlte Kräfte auf Kosten und Gefahr des Eigners 
versetzt werden. Über weitere Maßnahmen entscheidet der Hallenausschuß. 


 
9. Lagerböcke, Transportwagen und Masten sind mit den Namen des jeweiligen Eigners zu 


versehen. 
 
10. Bei allen Instandsetzungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften sowie die 


Bestimmungen von Berufsgenossenschaft, Feuerversicherung und Polizei zu beachten. 
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11. Zur Vermeidung von Brandgefahr sind folgende Regeln zu beachten: 


a) Es gilt striktes Rauchverbot. 
b) Herausnehmbare Akkumulatoren, herausnehmbare Kraftstoffbehälter sowie 


Flüssiggasflaschen sind aus den Booten und Hallen zu entfernen. 
c) Bei fest eingebauten Akkumulatoren und Kraftstoffbehältern ist sicherzustellen, dass 


keine erhöhte Brandgefahr durch Knallgasbildung, Überladung, Kurzschluss oder 
explosionsfähige Luftgemische auftreten kann. 


d) Arbeiten mit offener Flamme oder Funken reißenden Geräten sowie Schweißarbeiten und 
Sandstrahlen sind untersagt. 


e) Die Verarbeitung von leicht entzündlichen Stoffen ebenso wie die Lagerung brennbarer 
Flüssigkeiten ist nicht zulässig. 


f) Unbeaufsichtigter Betrieb von Heizgeräten und Batterie-Ladegeräten ist verboten. 
g) Alle benutzten Elektrogeräte müssen sicher und vorschriftsmäßig sein (VDE/GS-


Zeichen) 
h) Das Abstellen von Kfz ist nicht erlaubt. 
 


12. Lampen, Arbeitsgeräten und auch Verlängerungskabel sind nach Beendigung der 
Stromentnahme, in jedem Falle spätestens mit Verlassen der Bootslagerhalle stromlos zu 
machen. 


 
13. An Bord der Boote vorhandene Feuerlöscher sind während der Lagerzeit betriebsklar an gut 


sichtbarer und zugänglicher Stelle anzubringen (z.B. am Bug aufgehängt). 
 
14. Alle Arbeiten an den Booten, Motoren und Zubehörteilen sind so durchzuführen, dass eine 


Behinderung oder Belästigung anderer Eigner oder deren Beauftragter, ferner eine 
Beschmutzung oder gar Beschädigung anderer Boote oder der Halle, vermieden werden. 
Stauberzeugende Arbeiten sind zeitlich mit den Eignern der Nachbarschiffe abzustimmen. 
Trockenschleifen mit großer Staubentwicklung ist nur dann zulässig, wenn das betreffende 
Schiff mit Staub undurchlässigem, möglichst schwer entflammbarem Material abgehängt 
wird. Das Ende dieser Arbeiten (Schleiftermin) wird vom Hallenausschuss bestimmt. 


 
15. Das Abdecken der Schiffe mit dünner Folie bzw. Stoff ist verboten, um eine Ausbreitung 


eines evtl. Brandes nicht zu begünstigen. Zum evtl. Abdecken darf nur schwer 
entflammbares Material benutzt werden. 


 
16. Bei Anstrich-, Schleif- und Reparaturarbeiten an den Außenflächen des Schiffes ist eine 


Folie unter dem Schiff auszubreiten, damit evtl. entstehende Verschmutzungen sich nicht 
ausbreiten können. Jeder Eigner hat dafür zu sorgen, dass absolute Sauberkeit an seinem 
Platz herrscht. Abfälle sind von den Verursachern zu entsorgen. Problemstoffe sind 
gesondert zu sammeln und von jedem Bootseigner selbstständig in den dafür vorgesehenen 
kommunalen Schadstoffsammelstellen zu entsorgen. Werkzeuge, Kisten und Materialien 
sind so unterzubringen, dass sie den übrigen Betrieb nicht stören. Der Lagerplatz ist 
besenrein zu hinterlassen. Etwaige Verschmutzung von Teilen der Lagerhalle (Keine 
Farbpinsel an den Wänden oder dergleichen ausstreichen!) sind vor dem Abslippen zu 
beseitigen. 


 
17. Der Aufenthalt von Hunden in den Hallen ist nicht gestattet. 
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18. Der Hauptschalter der elektrischen Anlage ist vom letzten Anwesenden vor Verlassen der 
Halle auszuschalten. Die Türen und Tore der Bootslagerhallen sind nachts grundsätzlich 
verschlossen zu halten. 


 
19. Alle Mieter sind verpflichtet, für die Dauer der Inanspruchnahme der Stellfläche in der 


Halle ihre Yacht ausreichend Haftpflicht und Vollkasko zu versichern. Über die 
Versicherung ist dem SCE auf Verlangen Nachweis zu führen. 


 
20. Alle Streitfragen über Anwendung oder Auslegung der Bestimmungen dieser 


Hallenordnung entscheidet der Vorstand des SCE. Etwaige Beschwerden sind schriftlich an 
den Vorstand des SCE zu richten. 


 
Diese Hallenordnung tritt am 16.09.2004 in Kraft. 
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Benutzerordnung für das Gemeinschaftsprojekt „Treffpunkt 
jugendlicher Segler“ 


 
1. Das Gemeinschaftsprojekt „Treffpunkt jugendlicher Segler“ steht allen Jugendlichen, die 


dem SCE, dem SVSH, der SVAOe und dem HSV, sowie befreundeten Clubs angehören, 
für Ausbildungs-, Schulungsmaßnahmen und Jugendbegegnungen zur Verfügung. Es ist 
von allen Benutzern pfleglich zu behandeln. 


 
2. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich schriftlich über das Sekretariat des SCE. Vorrang 


haben Veranstaltungen der vier Mitglieder des Gemeinschaftsprojektes. 
Terminüberschneidungen werden zwischen den beteiligten vier Mitgliedern 
einvernehmlich gelöst, wobei höherrangige Veranstaltungen Vorrang haben. 


 
3. Die Einrichtung ist für die Unterbringung von max. 14 Personen ausgelegt. Sie erfolgt nur 


in Begleitung eines verantwortlichen Betreuers, der auch in der Einrichtung übernachten 
muss. Ohne einen verantwortlichen Betreuer kann die Einrichtung nicht genutzt werden. 
Verantwortliches Vorstandsmitglied für die Einrichtung ist der 2. Vorsitzende des SCE. 
Ansprechperson für die Über- und Rückgabe der Räumlichkeiten und der Schlüssel ist die 
Clubsekretärin und der Hafenmeister. 


 
4. Die sanitären Einrichtungen und die Küchenzeile sind für das allernötigste ausgelegt. 


Ausreichende Dusch- u. Waschgelegenheiten befinden sich im SCE- Clubhaus. 
Essenswünsche können mit der Clubhausgastronomie zu den Öffnungszeiten abgesprochen 
werden. 


 
5. Geschirr und Besteck für Frühstück und Suppengerichte ist vorhanden. Die 


Bettenausstattung besteht aus einem Laken, einer Wolldecke mit Bettbezug und einem 
Kopfkissen mit Bezug. Für die Übernachtung müssen die Benutzer folgendes selbst 
mitbringen: Handtücher, Schlafsack oder Bettdecke. Geräte und Materialien, sowie 
Geschirrhandtücher für die Sauberhaltung der Einrichtung sind vorhanden. 


 
6. Schulungs- und Unterrichtsräume befinden sich im SCE- Clubhaus Untergeschoss und 


können, soweit der SCE keinen Bedarf hat, kostenlos genutzt werden. Die Jollenslip-
Anlage und die sonstigen Einrichtungen der SCE- Yachthafenanlage können 
entsprechender Hafenordnung genutzt werden. 


 
7. Pro Person wird ab dem 01.01.2002 eine Nutzungsgebühr von 7,00 € pro Nacht und Person 


erhoben. Darin enthalten sind neben der Nutzung der Einrichtung die Kosten für Strom-, 
Wasser- Heizung- und Reinigungskosten der Bettbezüge. Daneben ist vor Übernahme der 
Einrichtung eine Kaution von 150,00 € zu hinterlegen. Sie wird zurückgezahlt, wenn die 
Einrichtung sauber, vollständig und heil zurückgegeben wird. 


 
8. Die Einrichtung wird sauber, vollständig und heil übergeben und ist auch in diesem 


Zustand wieder zurückzugeben. Mit der Übergabe wird jedem Teilnehmer ein Laken, ein 
Kopfkissenbezug und ein Oberbettbezug ausgehändigt. Das Beziehen und das Abziehen 
erfolgt durch den Teilnehmer. Bei nicht ordnungsgemäßer Rückgabe werden folgende 
Gebühren erhoben: 
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- Beschädigungen an der Einrichtung, den Wänden, Türen und Fenstern  =  tatsächliche 
Wiederbeschaffungs- bzw. Herstellungskosten. 


- Fehlende Einrichtungsgegenstände = Wiederbeschaffungskosten lt. Inventarliste. 
- Übergabe unsauberer Räume und Inventargegenstände = je nach Verschmutzungsgrad 


30,00 € bis 60,00 €. 
 
 Eckernförde den 05.12.2001 
 


Segler -Verband Hamburger Segler-Vereinigung 
Schleswig-Holstein Segler–Verband Altona–Oevelgönne e.V. 
   
 Segelclub Eckernförde e.V.  
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Benutzerordnung für den Radlader 
 
 
1. Der Fahrzeugführer muss durch den Hafenmeister gemäß § 3 eingewiesen sein.  
 
2. Folgende Personen können den Radlader jederzeit fahren: 


- Takelmeister, 
- OM Hafen und Anlagen, 
- Hafenmeister bzw. sein Stellvertreter i. A. 


 
3. Weitere Personen können nur durch einen Beschluss von mind. 2 Vorstandsmitgliedern benannt 


und abberufen werden. Diese sind vom Hafenmeister oder dem OM Hafen und Anlagen durch 
Praxisunterricht einzuweisen. 


 
4. Koordinator und Hauptverantwortlicher für das Fahrzeug ist der OM Hafen und Anlagen bzw. 


stellvertretend der Takelmeister. 
 
5. Nach Möglichkeit sollte für die ständige Betreuung eine geeignete Person aus der Mitgliedschaft 


eingesetzt werden. Die Befugnisse sind gesondert schriftlich festzulegen. 
 
6. Der OM Hafen und Anlagen und der Hafenmeister haben ständig einen Schlüssel für das Fahrzeug.  
 Für alle weiteren berechtigten Personen ist ein Schlüssel beim Hafenmeister deponiert. 
 
7. Jeder Fahrzeugführer hat Mängel sofort zu beheben bzw. in Auftrag zu geben. Bei allen größeren 


Schäden ist der Takelmeister zu informieren. 
 
8. Für alle Schäden, die durch unsachgemäße bzw. grob fahrlässige Handlungen entstehen, haftet der 


Fahrzeugführer persönlich. 
 
9. Jeder Fahrzeugführer hat sich vor Antritt einer Fahrt an Hand des Bordbuches über die 


Betriebsbereitschaft des Radladers zu informieren, technische Dinge zu überprüfen und ggf. 
Maßnahmen einzuleiten. 


 
10. Für die jährlichen Instandsetzungsarbeiten ist der OM für Hafen u. Anlagen zuständig. Clubdienste 


können mit einbezogen werden. Die Entscheidung trifft der OM Hafen und Anlagen. 
 
 
Diese Benutzerordnung wurde auf der Vorstandssitzung vom 20.01.2005 beschlossen. 
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Benutzerordnung für das Funktionsboot 
SCE-Master „Willem III“ 
 


1. Der Schiffsführer muss im Besitz eines gültigen SBF-See sein. Zur Ausübung des 
Seefunkdienstes muss ein Besatzungsmitglied im Besitz eines gültigen Seefunkzeugnisses sein. 


 
2. Folgende Personen können das Boot jederzeit führen: 


 
• Takelmeister 
• OM Wettfahrtwesen 
• OM Hafen und Anlagen 
• OM Schulung und Prüfung 
• 1. Vorsitzender 
• Hafenmeister bzw. sein Stellvertreter i. A. 
• Jugendwart 


 
3. Weitere Personen können nur durch einen Beschluss von mind. 2 Vorstandsmitgliedern benannt 


und abberufen werden. Diese sind von einem Ausbilder durch Praxisunterricht einzuweisen. 
 


4. Koordinator und Hauptverantwortlicher für das Boot ist der/die OM/OF Schulung u. Prüfung 
bzw. stellvertretend der Takelmeister. 


 
5. Nach Möglichkeit sollte für die ständige Betreuung eine geeignete Person aus der Mitgliedschaft 


eingesetzt werden. Die Befugnisse sind gesondert schriftlich festzulegen. 
 


6. Der OM Schulung u. Prüfung und der Hafenmeister haben ständig einen Schlüssel für das Boot. 
Für alle weiteren berechtigten Personen ist ein Schlüssel beim Hafenmeister deponiert. 


 
7. Jeder Schiffsführer hat das Bordbuch in allen Punkten täglich auszufüllen. Mängel sind, wenn 


möglich, sofort zu beheben. Bei allen größeren Schäden ist der OM Schulung u. Prüfung zu 
informieren. 


 
8. Für alle Schäden, die durch unsachgemäße bzw. grob fahrlässige Handlungen entstehen, haftet 


der Schiffsführer persönlich. 
 


9. Jeder Schiffsführer hat sich vor Antritt einer Fahrt an Hand des Bordbuches über die 
Betriebsbereitschaft des Bootes zu informieren, technische Dinge zu überprüfen und ggf. 
Maßnahmen einzuleiten. 


 
10. Das Boot kann für folgende Zwecke eingesetzt werden: 


 
 a) alle Arbeiten im Hafen d) Funktionsboot bei allen Regatten 
 b) Rettungseinsätze e) Ausbildungsboot für Führerscheine 
 c) Begleitfahrten f) Schleppmaßnahmen 
 


11. Für die jährlichen Instandsetzungsarbeiten ist der/die OM/OF Schulung u. Prüfung zuständig. 
Clubdienste können mit einbezogen werden. Die Entscheidung trifft der/die OM/OF Schulung u. 
Prüfung. 


 
Diese Benutzerordnung wurde auf der Vorstandssitzung vom 18.06.2009 besprochen  
und tritt ab sofort in Kraft. 





		Benutzerordnung für das FunktionsbootSCE-Master „Willem III“
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Jugend- und Juniorenordnung 


 
§ 1 Grundlagen 
 
Der SCE unterstützt und fördert seine Jugend- und Juniorenabteilung mit finanziellen Mitteln. Von jedem 
Mitglied der Jugend- und Juniorenabteilung wird erwartet, dass die nachstehende Ordnung als verbindlich 
anerkannt und eingehalten wird. Mitglied soll daher nur sein, wer Interesse und Begeisterung für den Se-
gelsport besitzt und sich in die sportliche Gemeinschaft der Jugend- oder Juniorenabteilung einzuordnen 
vermag. 
 


§ 2 Mitglieder der Jugend- und Juniorenabteilung 
 
Die Jugend- und Juniorenabteilung des Segelclubs Eckernförde (JJA-SCE) ist die Gemeinschaft der ju-
gendlichen Mitglieder des Segelclubs Eckernförde (SCE). Mitglied der Jugendabteilung kann werden, wer 
das 7. Lebensjahr erreicht hat und den Nachweis erbringt, dass er im Besitz des Bronzeschwimmzeugnis-
ses ist. Die schriftliche Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten muss vorliegen. 
Die Jugendlichen wechseln automatisch ab Vollendung des 18. Lebensjahres bis zur Vollendung des 
30. Lebensjahres in die Juniorenabteilung. 
Mitglied der Juniorenabteilung kann werden, wer das 18. Lebensjahr erreicht hat. Die Junioren werden au-
tomatisch ab Vollendung des 30. Lebensjahres ordentliche Mitglieder.  
Die Aufnahme in die Jugend- und Juniorenabteilung erfolgt auf Antrag und durch Beschluss des Vorstan-
des. Der Austritt aus dem SCE kann nur zum 31.12. jeden Jahres durch eine schriftliche Mitteilung an den 
Vorstand erfolgen. Das erste Jahr gilt als Probejahr. In dem Probejahr kann das Mitglied jederzeit durch 
einen Vorstandsbeschluss ausgeschlossen werden. 
 
Junioren können jederzeit auf Antrag als ordentliche Mitglieder in den SCE übernommen werden. Die Er-
hebung der üblichen Aufnahmegebühr entfällt, wenn der Jugendliche/Junior nachweist, dass er den Sport-
bootführerschein Binnen oder See oder den Sportküstenschifferschein erworben hat und mind. 
300 Seemeilen auf Yachten gesegelt ist. Ein Nachweis ist dem Vorstand unaufgefordert vorzulegen.  
Der JJA-SCE gehören ferner der Jugendwart, der Juniorenobmann und die Mitglieder des SCE- Jugend-
ausschusses an. 
 


§ 3 Status 
 
Die JJA-SCE ist im vereinsrechtlichen Sinne ein Teil der SCE. Sie führt ein Leben nach der vorliegenden 
eigenen Ordnung. 
 


§ 4 Zweck 
 
Zweck der JJA-SCE ist es, ihre Mitglieder auf dem Gebiet des Wassersports, insbesondere des Segelns, 
und der Seekameradschaft zu fördern und zu unterrichten und ihnen zu ermöglichen, sich in kamerad-
schaftlichem Rahmen segelsportlich zu betätigen. Die Ausbildung in der JJA-SCE soll den Jugendli-
chen/Junioren ausreichende Kenntnisse auf den Gebieten seemännische Arbeiten, Yachtbedienung und -
führung sowie Gesetzeskunde, Navigation und Wetterkunde vermitteln. Ziel der Ausbildung ist die Teil-
nahme an Regatten sowie die Befähigung zur eigenverantwortlichen Führung einer Yacht. Die Ausbildung 
richtet sich nach den jeweils gültigen Ausbildungsrichtlinien des SCE und DSV. 
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§ 5 Organe 
 
Organe der JJA-SCE sind die Jugend- und Juniorenvollversammlung und der Jugendausschuss. 
 


§ 6 Jugend- und Juniorenvollversammlung 
 
Die Mitglieder der JJA-SCE bilden die Jugend- und Juniorenvollversammlung. 
 
Die Jugend- und Juniorenvollversammlung tritt in der Regel einmal jährlich vor der Generalversammlung 
des SCE zusammen. Eine außerordentliche Jugend- und Juniorenvollversammlung kann auf Beschluss des 
Vorstandes des SCE oder des Jugend- und Juniorenausschusses oder auf schriftlichen Antrag von mindes-
tens zwanzig Mitgliedern der JJA-SCE einberufen werden. 
 
Die Einberufung erfolgt mit einer Frist von einer Woche unter Angabe der Tagesordnung durch Aushang 
oder in sonstiger schriftlicher Form durch den Jugendwart. 
 
Die Leitung der Versammlung hat der Jugendwart oder sein Stellvertreter. 
 
Die Jugend- und Juniorenvollversammlung hat folgende Aufgaben: 


• Beratung und Beschlussfassung über 
• Vorschläge zur Änderung der Jugend- und Juniorenordnung an den Vorstand des SCE 
• Wahl des Jugendwartes und Vorschlag zu seiner Bestätigung an die Generalversammlung des SCE 
• Wahl des Juniorenobmannes, und des Jugend- oder Juniorensprechers 
• Vorschläge bei der Planung größerer Anschaffungen für die Jugend- und Juniorenabteilung an den 


Vorstand des SCE 
• grundsätzliche Angelegenheiten der Jugendabteilung  
• Wahl der Jugend- und Juniorenausschussmitglieder  
• Entgegennahme der Rechenschaftsberichte der Jugend- und Juniorenausschussmitglieder  


 
Anträge an die Jugend- und Juniorenvollversammlung werden an den Jugendwart gerichtet. 
 
Eine ordnungsgemäß einberufene Jugend- und Juniorenvollversammlung ist beschlussfähig, wenn min-
destens 10 % der Mitglieder der JA-SCE und drei Mitglieder des Jugend- und Juniorenausschusses anwe-
send sind. 
 


§ 7 Abstimmungen und Wahlen 
 
(1) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 
 
(2) Abstimmungen werden offen ausgeführt, wenn nicht geheime Abstimmung von mindestens einem 
Mitglied beantragt wird. 
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§ 8 Jugendausschuss 
 
Der Jugendausschuss besteht aus elf Personen: 
Jugendwart 
Er ist Leiter der Jugend- und Juniorenabteilung und als solcher Vorstandsmitglied. Er ist für die Ausbil-
dung der Jugendlichen und Junioren verantwortlich 
Er stellt mit dem Jugend- und Juniorenausschuss die Ausbildungsrichtlinien auf und ist im Rahmen der 
Ausbildung gegenüber den Mitgliedern der Jugend- und Juniorenabteilung weisungsberechtigt. Er kann 
Verstöße gegen getroffene Anordnungen mit zeitlich begrenzten Segelverboten, zusätzlichen Arbeits-
diensten und Verweisen ahnden. Bei Abwesenheit wird er von seinem Stellvertreter vertreten. Sein Min-
destalter muss 21 Jahre betragen. Er wird von der Jugendvollversammlung gewählt und in der Generalver-
sammlung bestätigt. 
 
Juniorenobmann 
Zu seinen Aufgaben gehört die Gesamtorganisation der Juniorengruppe, die Jahresplanung der Bootsein-
sätze, die Festlegung des jährlichen Arbeitsdienstumfanges an den Booten und die Koordination der 
Bootsobleute. 
 
Acht Jugend- Juniorenausschussmitglieder 
Jugendausschussmitglieder müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Sie werden von der Jugendvollversamm-
lung gewählt. Die Mitglieder der Jugend- und Juniorenabteilung haben ein Vorschlagsrecht. 
Die Aufgaben der Mitglieder werden vom Jugendwart und dem Juniorenobmann verteilt und umfassen 
folgende Bereiche: Ausbildung Opti, Jollen, See, Durchführung von Jugendregatten, Bootspflege, Ausbil-
dung der Ausbilder, Schule und Sport, Jugendbegegnungen , Verwaltungsaufgaben. 
 
Jugend- oder Juniorensprecher 
Der Jugend- oder Juniorensprecher ist ein weiteres Verbindungsglied zwischen Jugend- und Juniorenaus-
schuss und den Mitgliedern der JJA. Er trägt deren Wünsche und Ideen zusammen und bringt sie in den 
Jugend- /Juniorenausschuss ein. Des Weiteren begleitet er den Jugendwart bei nationalen und internatio-
nalen Jugendseglertagungen der Verbände. 
 
Der Jugend- oder Juniorensprecher sollte nicht älter als 25 Jahre und nicht jünger als 16 Jahre sein. 
 
Der zweite Kassenwart des Vorstandes 
Für die finanzielle Überwachung sowie zur Beschaffung von Zuschüssen und Sponsorengeldern wird der 
zweite Kassenwart des Vorstandes in den Jugend- und Juniorenausschuss kraft Amtes delegiert. 
 
Die Mitglieder des Jugend- und Juniorenausschusses werden auf drei Jahre gewählt, und zwar im ersten 
Jahr der Jugendwart und das 1. und 2. Jugendausschussmitglied, im zweiten Jahr das 3., 4. und 5. Jugend-
ausschussmitglied und im dritten Jahr das 6., 7. und das 8. Jugendausschussmitglied, sowie der Junioren-
obmann und der Jugend/ Juniorensprechersprecher. 
 
Der Jugend- und Juniorenausschuss soll in der Regel einmal monatlich zusammentreffen. Der Jugend- und 
Juniorenausschuss hat folgende Aufgaben: 


• Planen und Koordinieren von Aktivitäten innerhalb der JJA 
• Ausarbeiten eines Haushaltsvoranschlages 
• Planen und Verteilen der Arbeiten an den Booten sowie anderer Arbeiten 
• Realisieren der Ausbildungsrichtlinien. Bei der pflichtgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben hat der 


Jugend- und Juniorenausschuss mit den ehrenamtlich tätigen Mitgliedern des SCE eng zusammen-
zuarbeiten 


• Einsetzen der Bootsführer und Bootsobleute 
• Wahl des stellvertretenden Jugendwartes 
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§ 9 Vertretung der JJA-SCE 
 
Die JJA-SCE wird im Vorstand durch ihren Jugendwart, bei dessen Verhinderung durch den stellvertre-
tenden Jugendwart stimmberechtigt vertreten. Die übrigen Mitglieder des Jugend- und Juniorenausschus-
ses können in Angelegenheiten der JJA-SCE ohne Stimmrecht an den Vorstandssitzungen des SCE teil-
nehmen. 
 


§ 10 Finanzielle Mittel 
 
Für die Durchführung ihrer Aufgaben werden der JJA-SCE finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Die-
se sollten entsprechend dem nötigen und sinnvollem Aufwand der SCE – JJA ausreichend gestaltet sein. 
Über die zur Verfügung gestellten Mittel ist ein Haushaltsvoranschlag aufzustellen und von der General-
versammlung zu genehmigen. Die finanziellen Abwicklungen müssen in Abstimmung mit dem zweiten 
Kassenwart vorgenommen werden. 
 


§ 11 Beiträge 
 
Die Mitglieder des JJA-SCE sind gegenüber dem SCE beitragspflichtig. Die Höhe der Beiträge regelt die 
Beitrags- und Gebührenordnung des SCE. 
 


§ 12 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
Der JJA-SCE steht das Clubgebäude des SCE für Schulungen, sportliche und gesellige Veranstaltungen 
zur Verfügung. Die Benutzer haben die Hausordnung einzuhalten. 
 
Der JJA-SCE stehen vereinseigene Segel- und Begleitboote zur Verfügung. Einsatz und Instandhaltung 
der Boote regelt die Segelbetriebsordnung. Sie ist Bestandteil der Jugend und Juniorenordnung. 
 


§ 13 Auflösung 
 
Bei Auflösung der Jugend- und Juniorenabteilung müssen deren Mittel weiterhin Zwecken der Jugendar-
beit zur Verfügung stehen. 
 


§ 14 Inkrafttreten 
 
Die vorstehende Jugend und Juniorenordnung wurde am 21.02. 2008 vom Vorstand des SCE beschlossen. 
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§ 1 Grundlagen 
 
Der Segelclub Eckernförde e.V. (SCE) sieht es als seine Aufgabe an, allen Mitgliedern seiner Jugend- und 
Juniorenabteilung (JJA-SCE) die Teilnahme am Segeln mit vereinseigenen Booten zum Zweck der 
Ausbildung und Ausübung des Segelsports zu ermöglichen. Hierzu stehen der JJA-SCE Boote zur 
Verfügung. 
Der Ablauf des Segelbetriebs ist Angelegenheit der JJA-SCE. Die Segelbetriebsordnung dient dem 
ordnungsgemäßen Ablauf des Segelbetriebs und der Sicherheit der Mitglieder JJA-SCE. 


§ 2 Organisation, Verantwortlichkeiten 
 
(1) Der Segelbetrieb ist in die folgenden Segelbetriebssparten eingeteilt: 


• Segelschulbetrieb 
• Kutter- und Fahrtensegeln 
• Sportsegeln    
• SCE J JA 
• Die Jugend- und Juniorenabteilung verfügt zur Zeit über folgende Bootsklassen: 


 
Kutter K2K  „Dr. Bellmer III“ 5 Personen Mindestbesatzung 
Folkeboot G 637 „Pik-Dame III“ 2 Personen Mindestbesatzung 
Soling „for fun“ 2 Personen Mindestbesatzung 
420er Jollen 2 Personen Mindestbesatzung 
29er 2 Personen Mindestbesatzung 
Optimisten 1 Person Mindestbesatzung 
Trainerboote 1 – 2 Personen Mindestbesatzung je nach Anweisung des 


Jugendwartes 
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(2) Für jedes Boot ist ein Bootsobmann zu benennen, der für die Segelbetriebsbereitschaft des Bootes 


verantwortlich ist. Bei Übergabe an einen Nachfolger wird die Bootsausrüstung auf Vollständigkeit 
geprüft. Für jede Besatzung ist ein Bootsführer zu benennen. Für jedes Boot können mehrere 
Besatzungen gebildet werden. 


 
(3) Bootsobleute und Jugendwart tragen gemeinsam dem Vorstand des SCE gegenüber die 


Verantwortung für Zustand und Ausrüstung der Boote. 
 
(4) Außerhalb des Schulungsbetriebes dürfen nur Jugendliche über 16 Jahre die Boote führen und nur 


dann, wenn sie die notwendige Befähigung haben und den entsprechenden Segelschein vorweisen 
können: 


 
(a) Jollen 


innere Eckernförder Bucht bis zur Höhe Kranzfelder Hafen – Altenhof : Jüngstenschein und 
Sposs 


 
(b) Jollen  


Küstengewässer ( 3 Seemeilen-Zone): SKS oder SBF See + BR Schein 
Eckernförder Bucht bis zur Linie Booknis - Surendorf : Sposs oder BR-Schein 
oder clubinterne Zulassung. 


 
(c) Kutter u. Folkeboot  


Küstengewässer (12 Seemeilen-Zone): SBF See  
Eckernförder Bucht bis zur Linie Booknis - Surendorf: Sposs 
oder clubinterne Zulassung 


 
Eine clubinterne Zulassung  kann nur vom Jugendwart erteilt werden. 
Der Bootsführer hat während des Segelns Weisungsrecht gegenüber seiner Besatzung und trägt die 
Verantwortung für Boot und Besatzung. Dies gilt bei Wandertouren auch für den Aufenthalt an Land. 
 


(5) In Abwesenheit des Jugendwartes und des von ihm benannten Vertreters können, wenn die Sicherheit 
betroffen ist , Anordnungen hinsichtlich des Segelbetriebes der Jugend und Juniorenabteilung  von 
nachstehenden Mitgliedern des SCE in folgender Rangfolge getroffen werden: 
Vorstandsmitglieder, Hafenmeister 
 


(6) Die Trainingszeiten und der Umfang werden im Schaukasten der JJA im Aushang bekannt gegeben. 
 


§ 3 Boote, Instandhaltung 
 
(2) Die Instandhaltung der Boote gehört zum ordnungsgemäßen Segelbetrieb. Die Arbeiten erfahren 


grundsätzlich keine Anrechnung im Sinne der Clubdienstordnung. Die Instandhaltungsarbeiten sind 
von allen Jugend- und Juniorenmitgliedern im Sinne einer kameradschaftlichen Gemeinschaftsarbeit 
abzuleisten. Die Jugend- und Juniorenmitglieder können außer zu Erhaltungs- und Pflegearbeiten an 
den Jugendbooten im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu Arbeitsdiensten herangezogen werden. 
Jugend- und Juniorenmitglieder, die den Instandhaltungsarbeiten unbegründet fernbleiben, können 
vom Mitsegeln ausgeschlossen werden. 
 


(3) Für jedes Boot müssen in erforderlichem Umfang Sicherheitseinrichtungen vorhanden sein. 
 
(4) Die Bootsführer haben dem Jugendwart oder seinem Vertreter vor Beginn der Segelsaison 


(Abslippen) die Boote und ihre Ausrüstungen vorzuführen. 
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§ 4 Bootsbesatzung, Segeln 
 
(1) Alle Besatzungsmitglieder müssen sich in einem normalen Gesundheitszustand befinden; eine 


zweckmäßige Segelbekleidung sowie Rettungswesten anlegen und Vorkenntnisse über das Verhalten 
auf See besitzen. Fehlende Vorkenntnisse sind vom Bootsführer durch Unterweisung zu beseitigen. 


 
(2) Während der Fahrten ist der Genuss von Alkohol  und Rauschmitteln strengstens verboten. Ansonsten 


gilt an Bord das Jugendschutzgesetz. 
 
(3) Im Rahmen der bestehenden Sicherheits- und Versicherungsbestimmungen ist es unumgänglich, dass 


die Bootsführer bei ein - oder mehrtätiger Abwesenheit vor dem Auslaufen ihrer Boote Angaben über 
Ziel, voraussichtliche Dauer und Streckenführung der Fahrt machen. Es sind die Namen aller 
Besatzungsmitglieder als Nachricht im Briefkasten des Hafenmeisters zu hinterlassen. Eine weitere 
Information erhält der Jugendwart. Mehrtägige Abwesenheit muss von dem Juniorenobmann 
rechtzeitig genehmigt werden.  


 
(4)  Bei allen Fahrten ist an Bord jeden Bootes - ausgenommen Jollen - ein Logbuch zu führen. Bei 


unbeabsichtigter Verlängerung der geplanten Fahrtdauer (Havarie, Schlechtwetter, Anlaufen von 
Nothäfen usw.) ist unverzüglich fernmündlich der SCE zu unterrichten. Alle drei Tage hat außerdem 
eine Standortmeldung an das Sekretariat (Hafenmeister/Verwaltungssekretärin) oder den Jugendwart 
zu erfolgen. 


 
(5) Die im Leitfaden für Wassersportler niedergelegten Sicherheitsbestimmungen auf dem Wasser, die 


Kollisionsverhütungsregeln und die Seeschifffahrtsstraßenordnung sind unbedingt einzuhalten. 
 


§ 5 Gäste 
 
Gäste, die nicht Mitglieder des SCE sind, dürfen nur nach ausdrücklicher Genehmigung des Jugendwartes 
auf den Booten der Jugend- und Juniorenabteilung mitgenommen werden. Bei jugendlichen Gästen muss 
vorher eine Haftungs- und Verzichtserklärung der Erziehungsberechtigten des Gastseglers vorliegen. 
Gäste in diesem Sinne sind Personen, die nicht Mitglieder sind, d.h., auch wenn sie Mitglied in einem 
anderen Verein sind und nicht ausdrücklich eine gemeinsame Veranstaltung zwischen den Vereinen 
vereinbart wurde. 
 
Grundsätzlich soll die Mitnahme von Gästen jedoch eine Ausnahme bleiben. 
Wollen Gäste wiederholt auf Jugend- oder Juniorenschiffen mitfahren, müssen sie zunächst in die Jugend- 
oder Juniorenabteilung eintreten, um versicherungsmäßig abgesichert zu sein. 
 


§ 6 Verstöße gegen die Segelbetriebsordnung 
 
Bei ordnungswidrigem oder unseemännischem Verhalten kann die Mitsegelmöglichkeit auf 
vereinseigenen Booten zeitlich begrenzt oder auf Dauer versagt werden. Bei schwerwiegenden Verstößen 
gegen die Segelbetriebsordnung ist der Jugendwart zu unterrichten. In Absprache mit diesem sind 
geeignete Maßnahmen zu treffen. 
 


§ 7 Inkrafttreten 
 
Die vorstehende Segelbetriebsordnung wurde am 21.02.2008 vom Vorstand des SCE beschlossen. 
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Richtlinien zur Förderung des Wassersportes und der 
Seemannschaft 


Zur Förderung des Wassersports und der Seemannschaft veranstaltet der SCE für alle unter 
dem SCE- Stander fahrenden Segel- und Motorboote einschließlich der Charteryachten 
alljährlich einen Fahrtenwettbewerb, der die 4 Wettfahrtsbereiche einer 
 
SEEREISE 
KÜSTENREISE 
MOTORBOOTREISE 
DISTANZREISE 
 
umfasst. Nicht nur sportliche Höchstleistungen auf immer größeren Schiffen und weiteste 
Einzelreisen sind gefordert, sondern auch die verantwortungsbewusste Planung und 
Durchführung einer oder mehrerer Familienreisen z. B. im Urlaub. 
 
Zusätzlich zur See-, Küsten- oder Motorbootreise kann die Distanzreise eingereicht werden. 
Der Wettbewerb gilt als ausgeschriebene Clubveranstaltung im Sinne der Sportunfall- und 
Haftpflichtversicherung des Landessportverbandes. 
 
 
I. Allgemeine Bedingungen 
 
1. Der Schiffsführer besitzt den für das jeweilige Fahrtgebiet vorgeschriebenen Führerschein 


des DSV und ist Mitglied im SCE. 
 
2. Für die Eignung von Boot, Besatzung und Ausrüstung z. B. nach den Richtlinien der 


Kreuzerabteilung des DSV sind Eigner und Schiffsführer verantwortlich. 
 
3. Die Bewerbungsunterlagen sind vollständig bis zum 30.11. jeden Jahres im Clubsekretariat 


einzureichen. 
 
4. Bewerbungen, die außerdem für den Fahrtenwettbewerb der Kreuzerabteilung eingereicht 


werden sollen, sind nach den abweichenden Bedingungen des DSV zu gestalten und sind 
bis zum 15.10. abzugeben. 


 
5. Mit der Abgabe der Bewerbungsunterlagen ist eine jährlich festzulegende 


Teilnehmergebühr für die Erinnerungsplakette und die gemeinsame Ausgestaltung der 
Fahrtenseglerehrung zu zahlen. 


 
 
II. Bedingungen für die Seereise 
 
1. Die Kombination von seemännisch und sportlich hochstehender Leistung sowie 


einwandfreie Seemannschaft unter Einbeziehung der Erlebnisse an Land in Anlehnung an 
Bedingungen für den Fahrtenwettbewerb des DSV. 


 
2. Alle Reisen außerhalb der Linie Odermündung / Bornholm / Ystad, Greena / Anholt / 


Falkenberg und der Deutschen Nordseeküste. 
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3. Die Bewerbungsunterlagen bestehen aus dem Logbuch und dem Reisebericht. Das 


Logbuch muss außer den Schiffsdaten für jeden Tag der Reise ein (auch selbstgestaltetes) 
Logblatt mit Angaben zu Besatzung, Position, Wetter, Motor bzw. Segelführung, 
Navigation, allgemeinen und besonderen Vorkommnissen enthalten. Der Reisebericht, der 
z. B. Texte, Fotos und Zeichnungen über Vorbereitung, Durchführung und Nachbesinnung 
der Reise enthält, ist entweder bereits in den einzelnen Logblättern zu finden oder als 
getrennte Unterlage abgefasst. 


 
4. Für den Wettbewerb werden Steuermannspreise und ein Wanderpreis "Seereise" für die 


sportlichste Reise, sowie der Wanderpreis „Kommodore-Cup“ für die die meisten 
verschiedenen Länder berührende Reise vergeben. 


 
 
III. Bedingungen für die Küstenreise 
 
1. Fahrten innerhalb der unter II. 2. genannten Küstengebiete. 
 
2. Die sportlich ambitionierte Leistung aber auch die reine Ferien- und/oder Familienreise mit 


ausgewogenen See- und Hafentagen unter Einhaltung der allgemeinen Bedingungen des 
Fahrtenwettbewerbes des SCE. 


 
3. Die Bewerbungsunterlagen können zugunsten eines breiten Erlebnisberichtes und 


vereinfachter Logbuchangaben eingereicht werden. 
 
4. Für den Wettbewerb werden Steuermannspreise und ein Wanderpreis "Küstenreise" für die 


sportlichste Reise vergeben. 
 
 
IV. Bedingungen für die Motorbootreise 
 
1. Alle Erkundungs- und Erlebnisreisen auf Küsten- und Binnengewässern für Motorboote 


aller Klassen ohne wesentliche Bewertung von gefahrenen Seemeilen. Die Planung, 
Durchführung und das seemännische Verhalten sowie eine ansprechende Präsentation der 
Reise müssen mindestens den Anforderungen unter Ziffer III. 2. und 3. entsprechen. 


 
2. Für den Wettbewerb werden Steuermannspreise und ein Wanderpreis "Motorbootreise"  


vergeben. 
 
 
V. Bedingungen für die Distanzreise 
 
1. Für die Distanzreise zählt man die Summe aller Reisen und Fahrten einer Saison 


zusammen. Kreuzschläge werden nicht mitgerechnet, sondern nur die direkte Distanz. 
 
2. Die Mindestlänge einer Reise beträgt die Wasserlinie des Schiffes x 7(7,5 m CWL x 7 = 


52,5 sm). Die Zeit für die Absegelung dieser Distanz spielt keine Rolle. Aus- und 
Eingangshafen muss immer derselbe Hafen sein. Bei Charterschiffen kann auch der 
Rückgabehafen gewertet werden. 
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3. Zurückgelegte Seemeilen mit Motor oder Segel sind nicht besonders auszuweisen. 
Crewwechsel sind erlaubt, Schiffsführerwechsel nicht. 


 
4. Das vorgeschriebene Bewerbungsformular (siehe Anlage) ist leserlich in Blockschrift oder 


mit Schreibmaschine auszufüllen. Die Daten des Ein- und Auslaufens der Häfen bzw. der 
Ankerplätze oder die für die Erkennung der Reiseroute wichtigen Standorte müssen darin 
angegeben sein. Unklare und nicht leserliche Angaben werden aus der Bewertung 
herausgestrichen. Nachfragen erfolgen nicht. 


 
5. Die Distanzreise in Bronze erhält der Steuermann, der mindestens die CWL x 100 gefahren 


ist; in Silber CWL x 150; in Gold CWL x 200. Der Steuermann mit den meisten Seemeilen 
erhält außerdem einen Wanderpreis "Distanzreise". 


 
 
VI. Prüfungskommission 
 
Die aus mindestens drei Mitgliedern bestehende Prüfungskommission wird vom Vorstand des 
SCE berufen, die jeweiligen Entscheidungen sind nicht anfechtbar. Die Bewerbungsunterlagen 
werden nach entsprechender Prüfung zurückgegeben, sie dürfen vom SCE ausgewertet und 
ganz oder teilweise in den Clubmitteilungen veröffentlicht werden. 
 
 
VII. Fahrtenseglerehrung 
 
Die Ehrung aller Teilnehmer findet im Januar des darauf folgenden Jahres auf der 
Fahrtenseglerehrung statt. Die gemeinsame Veranstaltung umfasst die Ehrung der Sieger, 
Übergabe der Erinnerungsplaketten, Vorstellung einzelner Reisen und das gemeinsame 
Abendessen im Beisein der Presse und der Prüfungskommission. Eine Bewertung der 
einzelnen Reisen erfolgt mit Ausnahme des „Kommodore-Cup“ nicht. 
 
Alle nicht platzierten Schiffsführer erhalten eine Teilnehmer-Plakette. Die platzierten 
Schiffsführer werden dem Segler-Verband Schleswig-Holstein für die landesweite Ehrung des 
SVSH vorgeschlagen. 
 
 
Eckernförde, 14. Oktober 2008 
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Wartelistensystem des SCE 
(Vergaberichtlinien für Hallen- und Wasserliegeplätze) 


1. Wasserliegeplätze 


Mitglieder 
 
Gruppe 1 Mitglieder mit Liegeplatzanrecht 


Umfasst alle gültigen langfristigen Liegeplatzverträge (länger als ein Jahr). 
 
Gruppe 2 Mitglieder ohne Liegeplatzanrecht 
 Umfasst alle einjährigen Verträge mit SCE Mitgliedern. Die Verträge müssen jeweils  


bis zum 15. Februar eines jeden Jahres schriftlich neu beantragt und bestätigt werden. 
Die Abrechnung erfolgt jährlich im April. 


 


Nichtmitglieder 
 
Gruppe 3 Gastlieger 


Umfasst alle einjährigen Verträge mit Nichtmitgliedern.  
 Antrag und Abrechnung wie unter 2. 


 
 
Bei der Zuteilung von Liegeplätzen sind folgende Kriterien zu beachten: 
 
A. Die unter 1 aufgeführten Anrechte sind vorrangig zu bedienen. Die Zuteilung erfolgt nach dem 


Datum des Erstabschlusses des Vertrages.  
 Wird der Liegeplatz für ein Jahr oder auch länger nicht genutzt, dann muss der Vorstand bis 


zum 30. Januar schriftlich informiert werden. Erfolgt diese Anzeige nicht bzw. nicht 
termingerecht, so wird neben den Landliegegebühren - sofern das Boot im Sommer an Land 
steht - zusätzlich das volle Brückengeld erhoben. 


 Wurde der Liegeplatz für ein Jahr oder länger nicht genutzt, muss die erneute Nutzung auch bis 
zum 30.1. beantragt werden, ansonsten besteht kein Anspruch auf einen Liegeplatz für das 
laufende Jahr. 


 
B. Danach werden Mitglieder berücksichtigt, die ein langfristiges Liegeplatzanrecht neu erwerben 


wollen. Die Vergabe erfolgt nach dem Windhundprinzip. Sollten keine freien 
Liegeplatzanrechte  zur Verfügung stehen, werden die Anwärter in eine Warteliste 
aufgenommen. Wird dann ein Liegeplatzanrecht an den SCE zurückgegeben, so wird dem nach 
Mitgliedsjahren  Ältesten das Anrecht  unter Berücksichtigung der Schiffsgröße angeboten. 
Eine Verpflichtung zum Erwerb des Anrechts besteht nicht. 


 
C. Nach Bedienung von A und B können freie Liegeplätze an die Gruppe 2 und anschließend an 


die Gruppe 3 vergeben werden.  
 
D. Die Gruppen 1 und 2 bilden auf der Grundlage der Nutzung des Wasserliegeplatzes mit einem 


eigenen Schiff das Bootsregister mit Buchstaben A,B,C,D,E und den insgesamt 318 Plätzen. 
Ein nicht genutztes Anrecht wird im Bootsregister unter der Platz Nr. X geführt. 
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2. Hallenliegeplätze 


Mitglieder 
 


Wird ein Liegeplatz an den SCE zurückgegeben, so wird dem zu oberst auf der Warteliste 
stehenden Mitglied der Liegeplatz unter Berücksichtigung der Schiffsgröße angeboten. 
Die Reihenfolge auf der Warteliste ergibt sich aus dem Antragsdatum um einen Liegeplatz in 
den Hallen. 
Eine Verpflichtung zur Annahme des Mietangebotes besteht nicht. 
Wird der Liegeplatz für ein Jahr oder auch länger nicht genutzt, muss der Vorstand schriftlich informiert 
werden. Der Vorstand entscheidet dann über die zwischenzeitliche Vergabe des Liegeplatzes. Idealer 
Weise sollten diese kurzfristig zu vergebenen Liegeplätze an Mitglieder mit reparaturbedürftigen 
Schiffen vergeben werden. 


 


Gäste 
 
Liegen keine Anträge von Mitgliedern vor, hat der Vorstand das Recht, Liegeplätze auch an 
Gäste zu vergeben. 
Die Warteliste wird analog der Warteliste für Mitglieder geführt und abgearbeitet. 


 
 
 
Dieses Wartelistensystem des SCE wurde auf der Vorstandssitzung vom 20.04.2006 beschlossen.  
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Richtlinien zur Förderung des Leistungssportes 


Neben der ideellen Förderung ist der SCE bereit, auch finanziell seine Leistungssportler im Rahmen 
nachstehender Bedingungen zu fördern. 
 
Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Yacht in das Yachtregister des SCE eingetragen und 
der Eigner Mitglied unseres Clubs ist. 
 
Die Förderung erfolgt: 
 
1. Bei Teilnahme an  


a) Deutschen Meisterschaften  
b) Europa-Meisterschaften  
c) Weltmeisterschaften 


 
in den vom Deutschen Segler-Verband anerkannten Meisterschafts- und olympischen Klassen 
(keine Werft- und sonstigen Klassen) sowie 


 
2. Bei Teilnahme an 


a) verbandsoffenen Wettfahrten und Wettfahrtreihen  
b) Ausscheidungswettfahrten für Meisterschaften 


 
unter der Voraussetzung, dass die Yacht an mindestens 6 Wettfahrten einschließlich einer oder 
mehreren unter 1. a-c aufgeführten Meisterschaften teilgenommen hat. Eine Wettfahrtreihe 
zählt als eine Wettfahrt. 
Interne Clubwettfahrten, die in jedem Jahr vom ASC ausgeschriebene Speckregatta sowie vom 
Obmann für Wettfahrtwesen in den Zuschussanträgen aufgeführte als nicht förderungswürdig 
angesehene Wettfahrten gehen in die Bezuschussung nicht ein. 


 
3. Der SCE stellt in seinem Haushalt einen Betrag in Höhe von 2.000,00 € zur Förderung des 


Leistungssportes ein. Vorgenannter Etatposten ist jährlich vor Aufstellung des Haushaltes 
seitens des Vorstandes neu zu beschließen. 


 
4. Anträge auf Bezuschussung für die Teilnahme an unter 1) und 2) ausgeführten Wettfahrten sind 


jeweils bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres unter Beifügung des Zahlungsbeleges für das 
Meldegeld und der Ergebnisliste dem Obmann für Wettfahrtwesen einzureichen. 
Auf Vorschlag des Obmannes für Wettfahrtwesen entscheidet der Vorstand endgültig über die 
Höhe der Bezuschussung im Rahmen des im Haushalt eingestellten Betrages. Nach dem 31. 
Oktober eingehende Anträge werden nicht mehr berücksichtigt. 


 
Die Entscheidung des Vorstandes ist gültig. Eine Anrufung ordentlicher Gerichte ist 
ausgeschlossen. 


 
 
 
Eckernförde, 15. Februar 2002 
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Merkblatt für Hafen und Anlagen 
 


1. Instandsetzungs- und Frühjahrsarbeiten an den Booten  
 
Erinnerung zum Thema Antifouling: 
Der Vorstand des SCE weist ausdrücklich darauf hin, dass die Verwendung von Antifouling 
Farben, die den Wirkstoff „TRIBUTYLZINN“, kurz TBT, enthalten, verboten ist. 
 
Diese Farben werden zwar bei der gewerblichen Schifffahrt weiterhin eingesetzt, im Bereich der 
Sportschifffahrt ist dieser Wirkstoff jedoch seit 1989 verboten. Ein Verstoß ist als 
Straftatbestand nach § 324 StGB zu verfolgen. Kontrollen wurden von der Wasserschutzpolizei 
im Bereich der Nord- und Ostseehäfen, in Werften und Vereinen per Wischtests durchgeführt. 
 
Weiterhin gilt: Arbeiten an den Booten müssen unter Einhaltung der Leitlinien zum 
„Umweltschutz für Winterlagerplätze und Häfen von Sportbooten in Schleswig Holstein“ 
durchgeführt werden. 
 
Dazu gehört nicht nur, dass bei Schleif- und Farbarbeiten eine Plane unter dem Boot 
ausgelegt ist, sondern auch der verantwortungsvolle Umgang mit Lacken, Giftfarben, Ölen und 
Treibstoffen. Jeder Bootseigner ist für die Einhaltung dieser Leitlinien zum Umweltschutz 
verpflichtet. 
 
Auch hier ist mit verstärkten Kontrollen der WASCHPO zu rechnen. Bei Verstößen mit 
evtl. rechtlichen Folgen haftet ausschließlich der Bootseigner. 
 
Die Einhaltung der Leitlinien ist deshalb so wichtig, weil die Oberfläche des Parkplatzes über 
die Einläufe in den SCE Hafen entwässert. Das heißt, alle Schadstoffe wie Schleifstaub etc. 
werden in den Yachthafen eingetragen. 
 


2. Abslippen und Aufslippen 
 
Jeder Bootseigner, der im SCE abslipt bzw. aufslipt ist für seinen Bock/Trailer und sein 
benötigtes Zubehör verantwortlich. Für den Transport und die Stauung dieser Gerätschaften ist 
der Bootseigner bzw. eine von ihm benannte Person zur Mitarbeit unmittelbar nach dem Slippen 
verpflichtet. Stauplätze werden vom Hafenmeister vergeben, seinen Anweisungen bei diesen 
Arbeiten ist Folge zu leisten. Weiterhin haben die Krannutzer die Verpflichtung, den 
Kranbereich sauber zu hinterlassen. Farbbüchsen, Roller und Pinsel müssen sofort entfernt 
werden. 
 
Bitte tragen Sie Ihren gewünschten Krantermin rechtzeitig in die Listen beim Hafenmeister ein. 
Die Terminabsprache ist auch telefonisch möglich. Ein Anspruch auf einen speziellen Stellplatz 
für das Schiff besteht nicht. Die hierfür erforderliche Organisation und das Management 
obliegen dem Hafenmeister. 
 
Bei den Systemböcken müssen die Spannschrauben gefettet und auf durchgängige 
Leichtgängigkeit geprüft werden. Wird beim Aufslippen festgestellt, dass sich Spannschrauben 
nicht bewegen lassen, wird der Kranvorgang auf Kosten des Eigners abgebrochen. 
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3. Abslippen des Freilagers (Parkplatz) 
 
Folgende Regelung bleibt für das Abslippen bestehen und ist für jeden Bootseigner bindend: 
 
Jeweils am letzten Freitag vor dem Ansegeln, muss der asphaltierte Parkplatz von allen 
Winterliegern bis 17.00 Uhr geräumt sein. Dazu gehört nicht nur das Boot, sondern auch 
jegliches Winterlagerzubehör. 
 
Jeder Bootseigner kann seinen gewünschten Absliptermin in einer Liste beim Hafenmeister 
eintragen  
 
Aufgrund der Lagerung in Doppelreihen behält der SCE sich vor, ggf. Schiffseignern einen 
Absliptermin vorzugeben. 
 
• Bootseigner, die für die laufende Saison nicht abslippen, müssen bis Ende Januar des Jahres 


einen entsprechenden Antrag stellen. Diese Boote werden vom Hafenmeister mit Hilfe des 
Eigners termingerecht auf das Ost-Freilager verlegt. 


• Bootseigner, die die Absliptermine nicht einhalten, zahlen eine einmalige 
Transportpauschale von 50,00 €. 


• Bei extremen Wetterlagen im Frühjahr kann der Vorstand die Räumungsfrist verlängern. 
Dies wird im Rundschreiben bzw. als Aushang bekannt gegeben. 


 


4. Ab- und Aufsliptermine für die Hallen 
 
Die Ab- und Aufsliptermine werden in der jeweiligen Januar- und Septemberausgabe des 
„Verklickers“ bekannt gegeben. 
 
Für die Bootseigner oder deren Ersatzperson besteht Anwesenheitspflicht. Sie erfahren ihren 
Arbeitseinsatz mit ihrer Anmeldung bei den jeweiligen Hallenobleuten. 
 
An diesen Tagen werden vorrangig die Hallenlieger geslipt. Während der Kranung ist die 
Zufahrt zu Jollenplatz, Slipanlage und Freilager hinter den Hallen für jeden Fahrzeugverkehr 
gesperrt. 
 
In diesem Zusammenhang: Für Transporte von Booten mit SCE-Gerät, die nicht unmittelbar mit 
dem Auf- bzw. Abslippen verbunden sind, wird eine Gebühr von 11,00 Euro berechnet. 
 


5. Neuregelung zum Thema Wasserliegeplatz 
 
Gemäß den Liegeplatzrichtlinien § 5 besteht die Verpflichtung zur Nutzung des 
Wasserliegeplatzes. Bei Nichtnutzung des Liegeplatzes kann dieser durch den SCE 
vergeben/genutzt werden. 
 
Auf dieser Rechtsgrundlage und im Hinblick auf eine verbesserte Liegeplatzvergabe hat der 
Vorstand beschlossen, dass die Nichtnutzung des Wasserliegeplatzes durch den 
Liegeplatzinhaber bis zum 30. Januar eines jeden Jahres dem SCE schriftlich angezeigt werden 
muss. Erfolgt diese schriftliche Anzeige nicht bzw. nicht termingerecht, so wird neben den 
Landliegeplatzgebühren - sofern das Boot an Land übersommert - zusätzlich das volle 
Brückengeld erhoben. 


 3







Merkblatt für Hafen und Anlagen  4


6. Abstellen der Pkw/Fahrräder auf dem Clubgelände 
 
Das Abstellen von Fahrzeugen auf der Versorgungspier und allen Zufahrten ist nicht gestattet. 
Während der Hallen-Sliptermine ist der Bereich vor den Winterlagerhallen großräumig 
freizuhalten. Der Hafenmeister wird Abschnitte des Platzes zeitweise sperren. Den 
Anweisungen des Hafenmeisters ist unbedingt Folge zu leisten. Die Parkplatzknappheit, 
besonders während der Sliptermine, ist bekannt, sie kann aber nur durch das überlegte Handeln 
jedes einzelnen verbessert werden. Zusätzliche Parkplätze stehen auf der Straße vor dem 
Clubgelände und auf dem Parkplatz der „Letzten Pappel“ zur Verfügung. Fußmarsch ca. 2 Min.  
 
Die Feuerwehrzufahrt zum SCE – das ist die asphaltierte Fahrbahn vor dem Mastenlager -  ist 
aus Sicherheitsgründen grundsätzlich freizuhalten. 
 
Für das Abstellen von Fahrrädern sind vier Fahrradständern vorhanden. Bitte nur in diesen 
Bereichen die Räder abstellen und nicht vor den Stegen, Schiffen oder in den Grünanlagen. 
Das Befahren der Stege mit dem Fahrrad ist strengstens verboten. 
 


7. Zufahrt zum Jollenplatz/Freilager  
 
Die Automatik-Schranke zum Jollenslip- bzw. Freilager auf dem Ostgelände bleibt ständig 
geschlossen. Die Zufahrt zu diesen Bereichen ist folgendermaßen geregelt: 
 


 - Nutzer des Bereiches bekommen vom Hafenmeister Wertmarken für das Öffnen der 
Schranken 


 - oder die Nutzer mieten eine Fernbedienung für die Schranke (Schlüsselanhänger). Für 
eine Saison beträgt die Mietgebühr 15,00 €. Die Kaution beträgt 35,00 €. Diese 
Fernbedienungen sind im Sekretariat und beim Hafenmeister erhältlich. Der Mieter 
bezahlt die Batterie der Fernbedienung selbst. 


 


8. Anträge auf Jollenlagerplätze  
 
Die Anträge müssen schriftlich gestellt werden. Es werden nummerierte Plätze auf der 
Jollenanlage vergeben. 
 
Mit der Bestätigung durch den SCE besteht die Verpflichtung zur Zahlung der Liegegebühr. Es 
ist zu beachten, dass keine Autoreifen für die Lagerung der Boote verwendet werden dürfen. 
Der Mieter des Lagerplatzes ist für die Sauberkeit und Ordnung verantwortlich. Er haftet für 
notwendige Aufwendungen Dritter. 
 
Außerhalb der Mietdauer vom 1. Mai bis zum 30. September muss der Jollenplatz geräumt sein, 
um ein störungsfreies Auf- bzw. Abslippen zu gewährleisten. Bei Zahlung der Liegegebühr 
werden Aufkleber für das jeweilige Jahr ausgegeben. Diese sind gut sichtbar am Boot 
anzubringen. Die Plätze sind durchnummeriert und werden durch den Hafenmeister bzw. das 
Sekretariat zugeteilt. 
 
Der Hafenmeister ist für den Jollenplatz zuständig, seinen Anweisungen ist Folge zu leisten. Für 
den Jollenplatz gelten die gleichen Ordnungsregeln wie für das Winterfreilager. Autoreifen für 
die Lagerung der Jollen sind strikt verboten. Jeder Nutzer des Jollen-Platzes ist für Ordnung und 
Sauberkeit sowie für sein hier gelagertes Eigentum eigenverantwortlich. 
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9. Müllentsorgung 
 
Die ständig steigenden Kosten für die Müllentsorgung führen dazu, dass der SCE keine 
Sondermüll-Sammlungen und Entsorgungen durchführt. 
 
Schadstoffe und Problemabfälle, die bei den Frühjahrsarbeiten an den Booten anfallen, sind von 
den Bootseignern einer Schadstoffsammlung zuzuführen. Dies ist z.B. auf vier neuen 
Recyclinghöfen im Kreis RD/ECK möglich. Die nächste Adresse ist der 
 
RH Eckernförde/Birkensee 
24340 Gammelby 
 
Schadstoffannahme: 
Donnerstag 10.00 - 17.00 Uhr 
Tel.: 04351/75 22 20 
 
Zu den Schadstoffen bzw. Problemabfällen gehören: 
Farben, Lacke, Antifouling, Kunstharze, Holzschutzmittel, Imprägniersalze, Abbeizer, 
Verdünner, Pinselreiniger, Spiritus, Terpentin, lösungsmittelhaltige Klebstoffe als Produktrest 
und deren Behälter mit den gebrauchten Pinseln und Rollen sowie Akkus, Batterien, 
Knopfzellen, Frostschutzmittel und Ölfilter. 
 
Wie bisher wird während der Sommersaison der Restmüll im SCE getrennt gesammelt. Neben 
dem Restmüll-Container werden Behälter für Bunt- und Weißglas und Kartonagen bereitgestellt. 
 
Für die Wintermonate steht für die Restmüllentsorgung nur der Container vor dem Clubhaus zur 
Verfügung. 
 
Durch den Anschluss des SCE an das AWR für die Müllentsorgung sind zum einen die Kosten 
fast verdoppelt worden, zum anderen werden durch diese Institution Kontrollen der Inhalte der 
Sammelcontainer durchgeführt.  
 
In der Vergangenheit wurde mehrfach Restmüll in den Container für Papier und Kartonagen 
gefunden. Dieser musste dann durch Personal vom SCE bzw. vom Takelmeister aussortiert und 
der richtigen Entsorgung zugeführt werden. Wird bei der AWR ein falsch befüllter Container 
angeliefert, erfolgt eine kostenpflichtige Nachsortierung per Hand. 
 
Alle Clubmitglieder sind verpflichtet, das Konzept der Mülltrennung konsequent anzuwenden, 
wobei zukünftig nur Müllvermeidung die ständigen Probleme lösen kann.  
 
Alle Mitglieder sind aufgefordert, bei Verstößen von Mitgliedern oder Nichtmitgliedern gegen 
die Müllordnung einzuschreiten bzw. Namen und Autonummern aufzuschreiben. Es kann nicht 
angehen, dass die Clubmitglieder für Sofas, Autoreifen und weiteren Sperrmüll bezahlen. Die 
Reduzierung von Betriebskosten geht uns alle an. 
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10. Wasserverbrauch 
 
Bei Reinigungsarbeiten an den Booten im Winterlager und während der Sommersaison müssen 
abstellbare Schlauchdüsen oder Spardüsen verwendet werden. Wasserschläuche, die zu Beginn 
der Sommersaison auf den Brücken installiert werden, dürfen nicht abgeschraubt und im 
Winterlager eingesetzt werden.  
 


11. Elektroversorgung 
 
Bei Abwesenheit der Bootseigner sind die Stecker der Stromkabel aus den Anschlusskästen zu 
entfernen. Die Stromkästen des Winterfreilagers sind stets verschlossen zu halten. Schlüssel 
können im Sekretariat erworben werden. Bei Kontrollgängen durch den Takelmeister und den 
Obmann für Hafen und Anlagen wurden Verstöße festgestellt.  
Achten Sie darauf, grundsätzlich nur Geräte mit VDE-Zeichen zu verwenden. 
 
Der Betrieb von Heizlüftern ist verboten. 
 


12. Rot-Grün-Schilder 
 
Im Großen und Ganzen läuft das System zufrieden stellend, obwohl es noch immer Bootseigner 
gibt, die es vergessen, ihr Schild umzustellen. Stellen Sie sich vor, Sie kommen als Gast in den 
Hafen, viele Schilder sind auf Rot gestellt, Sie können diese Plätze nicht nutzen, obwohl die 
Plätze eigentlich frei sind. 
 
Weiterhin bitten wir Sie, Ihr Schild im Herbst abzunehmen, einzulagern und im Frühjahr wieder 
aufzuhängen. Auch hier gab es erhebliche Defizite.  
 
Folgende Regelung ist vereinbart: 
Jede Abwesenheit ist wie zuvor dem Hafenmeister zu melden. Entsprechende Formulare liegen 
im Hafenmeisterbüro aus. 
Bei Abwesenheit an Wochenenden ist der Eigner dafür zuständig, das Schild auf Grün zu stellen 
und die Rückkehr auf dem dafür vorgesehenen Feld z.B. SO/16.00 h zu vermerken. 
 
Bei längerer Abwesenheit ist das Schild auf Grün zu stellen. Der Hafenmeister wird das Schild 
einen Tag vor Ankunft dann auf Rot stellen.  
 


13. Mastenkran 
 
Der Mastenkran ist mit Vorhängeschloss und Kette gesichert, um Unbefugten die Benutzung zu 
verwehren. Für SCE Mitglieder ist die Nutzung jederzeit mit dem Stromkastenschlüssel 
möglich. Diese Schlüssel sind gegen eine Gebühr im Sekretariat erhältlich. Nach Benutzung 
bitte wieder abschließen. 
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14. Mastenlager 
 
Alle eingelagerten Gegenstände müssen mit Namen bzw. Bootsnamen gekennzeichnet werden. 
Wir behalten uns vor, Gegenstände, die im Mastenlager liegen und nicht gekennzeichnet sind zu 
entsorgen. 
 


15. Altölbehälter 
 
Im Bereich des Altölbehälters hinter Halle 1 ist das unkontrollierte Abstellen von Altöldosen 
und -kanistern nicht gestattet. Falls es dadurch zu einer Bodenverunreinigung kommt, entstehen 
dem SCE erhebliche Kosten. Jeder kann sein Altöl bei der Verkaufsstelle, wo er sein Öl kauft, 
kostenlos entsorgen. Die Entsorgung ist teuer. Deswegen sollte nur in Ausnahmefällen das Altöl 
im SCE entsorgt werden. Den Schlüssel für den Altöltank kann man vom Hafenmeister bzw. 
vom Takelmeister bekommen. 
 
 
 
Peter Drewes  
Takelmeister 


Lorenz Peters 
Obmann für Hafen und Anlagen 


 
Stand: 2007 
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1. Vorbemerkung 
 
Diese Richtlinie enthält weiterführende Regelungen zur Verarbeitung und Veröffentlichung 
personenbezogener Daten der Mitglieder. 
 
Grundlage ist das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und die dazu herausgegebene 
Erläuterung des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein. 
 
Ziel dieser Richtlinie soll sein 
 


• Funktionsträgern und Mitarbeiter* des Segelclubs Eckernförde erhalten eine 
verlässliche Information und Anweisung über den Umgang mit personenbezogenen 
Daten der Mitglieder. 


 
• Mitglieder erhalten Informationen über die im Verein gehandhabte manuelle und 


automatisierte Verarbeitung von Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen 
(§ 3 Abs. 2 Satz 1 BDSG). 


 
Auf diese Weise soll für die Mitglieder die nötige Transparenz hergestellt und Vertrauen in 
die ordnungsgemäße Behandlung ihrer schutzwürdigen personenbezogenen Daten geschaffen 
werden. 
                                            
* die weibliche Form ist im Weiteren immer mit gemeint 
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2. Begriffsbestimmungen und Abgrenzungen 
 
Die Materie des Datenschutzes bedarf einiger (amtlicher) Erläuterungen zum besseren 
Verständnis: 
 


• Personenbezogene Daten sind die für die Identifizierung einer Person erforderlichen 
Angaben und darüber hinaus sämtlich Informationen über deren persönliche und 
sachliche Verhältnisse. 


• Verarbeiten ist das Erfassen, Speichern, Nutzen und Löschen von Daten  
(§ 3 Abs. 3-5 BDSG). 


• Datenübermittlung und –veröffentlichung ist die Weitergabe von Daten an Dritte 
(§ 3 Abs. 8 BDSG). 


• Funktionsträger und vom Verein beschäftigte Mitarbeiter sind dem Verein 
zuzurechnen und die Weitergabe an diese stellt nur eine vereinsinterne Nutzung dar. 


• Mitgliederdaten dürfen im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft als vertragsähnliches 
Vertrauensverhältnis und damit des Vereinszwecks verarbeitet werden  
(§ 28 Abs. BDSG). 


 
 
3. Datenverarbeitung im Verein 
 
Mit Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein die für die Vereinsverwaltung benötigten 
personenbezogenen Daten auf. Es sind dieses: 
 
 


• Name 


• Adresse 


• Geburtsdatum 


• Bankverbindung 


• Bootsname/-typ 
 
Diese Daten und weitere Erhebungen, die von Bedeutung für die Mitgliederverwaltung und 
Zuordnung des Mitglieds sind, werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. 
Gleichzeitig wird jedem Vereinsmitglied eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Eine Veröffent-
lichung innerhalb oder außerhalb des Vereins ist damit nicht verbunden (siehe dazu Ziff. 4). 
 
Aus Gründen der leichteren Mitgliederverwaltung werden zusätzlich sonstige Daten wie Tele-
fon- und Faxnummern, sowie E-Mail Adresse sofern vorhanden erhoben und intern verarbei-
tet, wenn keine Anhaltspunkte bestehen, dass das betroffene Mitglied ein schutzwürdiges In-
teresse gegen die Verarbeitung hat. 
 
Der Verein trifft technische und organisatorische Maßnahmen, um zu verhindern, dass die 
Mitgliederdaten missbräuchlich verwendet werden, Unbefugte hiervon Kenntnis erlangen 
oder Daten verloren gehen. Dazu gehört auch, dass jeder Funktionsträger innerhalb des Ver-
eins nur die für Ausübung seiner Funktion notwendigen Mitgliederdaten übertragen bekommt 
und nutzen darf, unabhängig davon, ob er die Daten auf der vereinseigenen oder auf der pri-
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vaten EDV-Anlage zu Hause bearbeitet. Einzelheiten regeln § 9 BDSG und die Anlage zum 
BDSG, diese können beim Datenschutzbeauftragten des Vereins abgerufen werden. 
 
Es werden Festlegungen getroffen für die Fälle, dass Datenverarbeitung von Mitgliedern eh-
renamtlich zu Hause mit eigener EDV-Ausstattung erledigt wird. 
 
Zu den organisatorischen Maßnahmen gehört ferner die Regelung, welche Mitgliederdaten 
wie und wie lange gespeichert und wann Daten ausgeschiedener Mitglieder gelöscht werden. 
 
Wird die Verwaltung von Mitgliederdaten von einem Funktionsträger auf einen Nachfolger 
übergeben, wird Sorge getragen, dass sämtliche Mitgliederdaten übergeben werden und keine 
Kopien beim Vorgänger bleiben.  
 
Diesbezügliche Einzelmaßnahmen und Regelungen werden vom Vorstand und dem Daten-
schutzbeauftragten mit den Bearbeitern der Daten erarbeitet und festgelegt. Sie sind nicht 
Gegenstand dieser Richtlinie. Im Übrigen wird auf Ziff. 5 verwiesen. 
 
 
4. Übermittlung und Veröffentlichung von Mitgliederdaten 
 
Um die schutzwürdigen Interessen der Mitglieder zu beachten, werden von allen Mitgliedern 
freiwillige Erklärungen für die Weitergabe ihrer Daten eingeholt. Bei Neumitgliedern wird 
bereits bei der Datenerhebung im Antragsformular die Erklärung erbeten. Bei Altmitgliedern 
erfolgt die Einholung der Erklärungen mit Einrichtung der laufenden Datenschutz-Maßnah-
men. 
 
Es wird bei den Erklärungen unterschieden zwischen vereinsinterner Weitergabe der Daten 
und der Weitergabe an Dritte außerhalb des Vereins. Die beiden Formulare sind entsprechend 
unterschiedlich abgefasst. Die Unterzeichnung der Formulare ist freiwillig und widerrufbar. 
Mit dieser Maßnahme kennt jedes Mitglied seine zur Weitergabe freigegebenen Daten und die 
Vereinsverwaltung ist sicher vor unberechtigten Schadensersatzansprüchen. 
 
Die vereinsinterne Weitergabe von Daten betrifft gegenwärtig Mitgliederliste/Yachtregister. 
Die für die Weitergabe in diesem Rahmen vorgesehen Daten sind in der diesbezüglichen Er-
klärung aufgeführt. Sie beschränken sich auf: vollständiger Name, Wohnort, Fotografien, 
Eintrittsjahr, Bootsname/-typ, Jubiläumsdaten und sportliche Leistungen. 
 
Alle diese Daten dienen dem satzungsgemäßen Vereinszweck nämlich der Pflege der persön-
lichen Kontakte der Mitglieder. Damit wäre die vereinsinterne Weitergabe grundsätzlich zu-
lässig (§ 28 Abs. 1 Ziff. 1 BDSG). Um etwaigen entgegenstehenden Interessen einzelner Mit-
glieder gerecht zu werden, können diese sich gegen die Weitergabe ihrer Daten wenden (sog. 
Widerspruchslösung). 
 
Für die Weitergabe von Daten außerhalb des Vereins kommen gegenwärtig die Vereinschro-
nik („Blick zurück“), der „Verklicker“ in Frage, die auch Außenstehende erreichen zum Zwe-
cke einer positiven Leistungsbilanz des Vereins. Weiter dazu zählen Informationen an Emp-
fänger bzw. Leser die Verbände, Presse und Medien sowie die Leser der Vereins-Homepage 
in Frage. Der grundsätzlich zulässige Datenumfang gem. BDSG ist jeweils unterschiedlich. 
Um keine Unsicherheiten bei dem betroffenen Mitglied wie der Vereinsführung aufkommen 
zu lassen, wird eine Erklärung über den Datenumfang vom Mitglied abgegeben, entsprechen 
wird mit seinen Daten verfahren (sog. Einwilligungslösung). 
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Gemäß BDSG $ 28 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 und den dazu herausgegebenen Erläuterungen ist 
folgende Regelung grundsätzlich zulässig: Der Verein hat das Recht zur Übermittlung von 
Daten seiner Mitglieder an Landesverbände. Im Zusammenhang mit Regatten meldet der 
Verein die Ergebnisse und besondere Ereignisse. Übermittelt werden dabei: Name, Alter, 
Mitgliedsnummer, bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben – wie Vorstandsmitglieder – die 
vollständige Adresse, Telefonnummer, Mailadresse sowie Funktionsbezeichnung. 
 
Die Datenübermittlung an Presse und andere Medien erfolgt grundsätzlich nur, wenn es um 
besondere sportliche Leistungen oder um eine Information im überwiegenden Interesse des 
Vereins geht oder im öffentlichen Informationsinteresse liegt. Es werden dabei nur die unbe-
dingt notwendigen persönlichen Angaben offenbart. 
 
 
5. Datenträgervernichtung und Aufbewahrungsfristen 
 
Beim Austritt aus dem Verein werden die im Mitgliederverzeichnis gespeicherten Daten wie 
Name, Adresse, Bootsdaten nicht mehr veröffentlicht und diese Daten nach Abwicklung der 
Mitgliedschaft gelöscht. Personenbezogene Daten des ausgetretenen Mitglieds, welche die 
Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuerlichen Bestimmungen bis zu 10 Jahre 
ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 
 
Bezüglich der Einführung weiterer, noch zu treffender Regelungen wird auf Ziffer 3 und 4 
verwiesen. 
 
 
6. Wahrung des Datengeheimnisses 
 
Die mit der Verarbeitung und Nutzung der Mitgliederdaten betrauten Personen werden 
schriftlich auf die Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet (§ 5 BDSG). Auf Ziffer 3 
wird verwiesen. 
 
 
7. Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 
 
Der Vorstand des Vereins bestellt einen Datenschutzbeauftragten (§ 4 f Abs. 1 BDSG). Die 
Formulierung der Aufgaben und Stellung gegenüber dem Vorstand wird entsprechend den 
Datenschutzbestimmungen und den vorgenannten Ausführungen der Datenschutzrichtlinie 
vorgenommen. In jedem Fall wird eine Interessenkollision bei der Auswahl der Person 
ausgeschlossen und der Datenschutzbeauftragte kann nicht Mitglied des Vereinsvorstands 
sein. 
 
Datenschutzrichtlinie verabschiedet vom Vereinsvorstand am 24.09.2009. 
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